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Editorial

Personalplanung: Herausragende personalwirtschaftliche Funktion

Dr. Volker Bonorden
Leiter des Personalamtes

Liebe Leserinnen und Leser!

Unbestritten ist das Personal unsere wichtigste Res-
source und somit ein wesentlicher Erfolgsfaktor des öf-
fentlichen Dienstes.

Eine optimale Personalplanung sorgt für die Bereitstel-
lung des Personals zur richtigen Zeit, am richtigen Ort,
mit den richtigen Qualifikationen, um die vielfältigen ge-
stellten Aufgaben und Anforderungen zu erfüllen – zeit-
nah, kostengünstig und mit hoher Qualität.

Manche werden sagen, ein Allgemeinplatz! Richtig:
Was hier bewusst einfach und allgemein ausgedrückt
worden ist, stellt sich aber in der Realität als schwierige
Aufgabe derjenigen heraus, die Management-
verantwortung tragen – auf unterschiedlichen Ebenen.

Erstens: Steht Personal zu beliebigen Zeitpunkten in
beliebigen Größenordnungen mit den erforderlichen Qua-
lifikationen nicht immer zur Verfügung.

Zweitens: Gilt es vorhandene Rahmenbedingungen,
insbesondere finanzielle, zu berücksichtigen.

Drittens: Werden gesicherte Daten und Methoden be-
nötigt, um heute Entscheidungen für die Zukunft treffen
zu können.

Diese wesentlichen Bedingungen – ohne Anspruch auf
Vollständigkeit – gelten sowohl für die private Wirtschaft
als aber auch für den öffentlichen Dienst.

Die Festlegung der Personalbedarfe, die Suche auf
dem externen und/oder internen Arbeitsmarkt, die Re-
krutierung, die vorgeschaltete Ausbildung, die nachge-
schaltete Fortbildung ist sehr zeitintensiv. Personalpla-
nung ist also ein Prozess, der sich sehr frühzeitig mit der
Ermittlung mit zukünftig erforderlichen Qualifikationen
und mit der Bestimmung der Anzahl des zur Leistungs-
erstellung benötigten Personals befasst. Der Begriff
Prozess deutet es schon an: Prozesse zu gestalten und
zu steuern machen eine bestimmte Haltung und Einstel-
lung der Planerinnen und Planer erforderlich, weil sie es
mit Menschen zu tun haben und nicht mit abstrakten be-
triebswirtschaftlichen Größen. Die Schwierigkeit der Pla-
nung besteht im wesentlichen darin, einerseits auf stati-
stisch valide Daten zurückgreifen zu können und ande-
rerseits zukünftige Entwicklungen und Tendenzen zu
antizipieren und diese beiden Größen zusammenzubrin-
gen.

Das ist eine Herausforderung, der sich die Hamburger
Verwaltung intensiv stellt. Ein zuverlässiges Instrument
zum dezentralen und zentralen PersonalControlling ge-
winnt immer stärker an Bedeutung und stellt nach wie
vor hohe Anforderungen an alle Akteure. Über die Fort-
schritte auf diesem Gebiet werden sie nicht nur als
“blickpunkt personal”-Leserinnen und -Leser regelmäßig
informiert. Ein weiteres Instrument ist die für die Ermitt-
lung zukünftiger Bedarfe entwickelte Szenariotechnik –
 eine Methode, die wir für die Nachwuchsbedarfsplanung
seit 1997 einsetzen -, bei der neben einer quantitativen

Analyse der Beschäftigtenstruktur auch die für den zu-
künftigen Personalbedarf relevanten qualitativen
Einflussfaktoren berücksichtigt werden.

Diese Methode trägt der Tatsache Rechnung, dass die
Zukunft nicht exakt voraussagbar ist und dementspre-
chend keine exakten Prognosen gestellt werden können.
Gerade in dieser Zeit des immer schnelleren Wandelns
auch der Anforderungen an die Beschäftigten und deren
Aufgaben ist es wichtig, ein Instrument zu haben, dass
nicht monokausale “wenn-dann”-Ableitungen, sondern
verschiedene und möglicherweise kontroverse Zukunfts-
bilder liefert und mögliche zukünftige Entwicklungen und
deren Wechselwirkungen antizipiert.

Auch das Personalamt ist von einschneidenden
Reorganisationsmaßnahmen betroffen. Durch die Dezen-
tralisierung der Lohnbuchhaltung auf Personalstellen der
Behörden und Ämter verändern sich die Arbeitsplätze in
der bisherigen BVST. Dadurch gewinnt ein weiteres In-
strument der Personalwirtschaft an Bedeutung, die
“Stellenbörse”. Eine Institution, die allen Beschäftigten,
den Behörden und der bisherigen BVST als Ansprech-
partner für personelle Veränderungen aus Anlass der Re-
organisation zur Verfügung steht. Klar ist: Es wird keiner
der Betroffenen im Regen stehen gelassen – das heißt
keiner muss sich existenzielle Sorgen machen.

Unser Schwerpunktthema dieser Aufgabe informiert
Sie auch über die Personaleinsatz- und Verwendungs-
planung der Feuerwehr. Die Geschlossenheit des
Personalkörpers macht es möglich und notwendig, feste
personalwirtschaftliche Regularien zu entwickeln, um
transparente und damit nachvollziehbare Personal-
entscheidungen treffen zu können.

Ich freue mich, Ihnen mit dieser neuen Ausgabe von
“blickpunkt personal”, der letzten in diesem Jahr und in
diesem Jahrtausend, eine Übersicht über ganz verschie-
dene Einsatzorte der Instrumente von Personalplanung
geben zu können. Sie wissen ja, ein Blick über den Teller-
rand hilft, den Wandel zu gestalten und eigene Kompe-
tenz zu erweitern.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen ein gutes Gelin-
gen Ihrer Pläne und Vorhaben im Neuen Jahr-Tausend!
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Aus dem Personalamt

Dienstleistungen aus einer Hand:  Zentrale Personaldienste im Personal-
amt

Gerhard Sadler

1. Eine neue Abteilung im Personalamt

Aufmerksame blickpunkt-Leser wissen es bereits
(vgl. blickpunkt 3/98). Nachdem die IuK-Aufgaben
und Teilprojekte für Personalverwaltung, Bezügeab-
rechnung und PersonalControlling seit einem Jahr
organisatorisch zusammengeführt sind, sollte in ei-
nem weiteren Schritt auch die Besoldungs- und
Versorgungsstelle integriert werden. Das ist jetzt
geschehen: Zum 1.10.1999 ist die Abteilung „Zen-
trale Personaldienste“ - Leitzeichen P 4 - neu gebil-
det worden.

Damit ist ein Vorschlag aus dem Organisations-
konzept des Projekts Personalwesen umgesetzt
worden, im Personalamt deutlicher zwischen den
personalpolitischen, personalrechtlichen und
personalwirtschaftlichen Steuerungsfunktionen der
Assistenzeinheit einerseits und den zentral zu er-
stellenden Dienstleistungsfunktionen für die Behör-
den und Betriebe zu unterscheiden und die Dienst-
leistungen stärker kunden- und effizienzorientiert
auszurichten.

Die Abteilung P 4 besteht aus fünf Referaten:

Die Referate P 4/2, P 4/3 und P 4/4 sind im we-
sentlichen nach Produkten gebildet. Den beiden
anderen Referaten obliegen interne Steuerung und
Dienstleistung.

Zu unterscheiden sind die folgenden „Produkte“:

Referat P 4/2:

– Bezügeabrechnung für die („aktiven“) Be-
schäftigten

– IuK-Unterstützung der Abläufe in den Perso-
nalabteilungen einschließlich dezentraler
Lohnbuchhaltung

Referat P 4/3 (im Kern die Fachaufgaben der bis-
herigen BVSt):

– Festsetzung und Zahlung des Ruhegeldes
– Festsetzung und Zahlung der Versorgungs-

bezüge für Beamte
– Festsetzung und Zahlung des Kindergeldes

einschließlich der familienbezogenen Bezüge-
bestandteile

– Zentrale Bearbeitung von Pfändungen
– Übergangsweise: Lohnbuchhaltung für die

Beschäftigten

Referat P 4/4:

– Personalberichte (Personalstruktur, Bestands-
entwicklung, Personalkosten).

2. Von der BVSt zu Personalfachdiensten

Die traditionsreiche BVSt - Besoldungs- und
Versorgungsstelle - besteht damit nicht mehr in der
bisherigen Form. Die Besoldungs- und Versor-
gungsstelle wurde vor mehr als 30 Jahren als zen-
trale Einheit gebildet, damit die Bezügeabrechnung
- seinerzeit als „Stapelverarbeitung“ - zentralisiert
werden konnte. Heute bestehen mit Dialogverfahren
und leistungsfähigen IuK-Kommunikationsnetzen
andere Voraussetzungen. Die Lohnbuchhaltung
wird - wie bereits pilotierend für den Abrechnungs-
kreis der Beamten - bis Ende 2000 auf die Behör-
den übergehen. Zentral wahrgenommen werden
aber weiterhin die Aufgaben der Beamten- und der

Zentrale PersonaldiensteZentrale Personaldienste

P 4/4
PersonalControlling

P 4/4
PersonalControlling

P 4/1
IuK-Steuerung und
-Dienstleistungen 

P 4/1
IuK-Steuerung und
-Dienstleistungen 

P 4/2
Fachliche Gestaltung/
Bezügeabrechnung

P 4/2
Fachliche Gestaltung/
Bezügeabrechnung

P 4/0
Betriebliches 
Management

P 4/0
Betriebliches 
Management

P 4/3
Fachdienste

P 4/3
Fachdienste
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Ruhegeldversorgung, Beihilfe, Kindergeld, Pfändun-
gen, später auch Heilverfahren.

Die bisher in der BVSt zugeordneten Fachaufga-
ben sind im wesentlichen in das Referat  „Fach-
dienste“ übernommen worden. So kann insbeson-
dere die Kontinuität der Aufgabenerfüllung gegen-
über den Behörden, aber auch intern für die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern der bisherigen BVSt
gewährleistet werden.

Über weitergehende Veränderungen wird
konsensual in einem Organisationsentwicklungs-
prozess zu entscheiden sein. Insbesondere wird die
bisherige Abgrenzung zwischen den fachlich zu-
ständigen Stellen, der Fachlichen Leitstelle und der
Programmierung zu überprüfen sein. Die
Arbeitsteiligkeit in den Arbeitsprozessen bis hin zu
Parallel- und Doppelarbeit, die sich aus der bisheri-
gen Organisation ergab, kann abgebaut werden.
Soweit die Fachdienste (bisher BVSt) originär und
ausschließlich für die Fachaufgaben verantwortlich
sind, wird die Zwischenschaltung einer gesonder-
ten Fachlichen Leitstelle mehr und mehr entfallen
können. Das setzt zunächst einen Know-how-Trans-
fer voraus, der jetzt begonnen wird.

Eine gesonderte
fachliche Leitstel-

le wird künf-
tig im

w e -
sentl i-
chen noch
als Partner für
die Personalabtei-
lungen erforderlich sein, um die Prozesse von
Personalwirtschaft und Bezügeabrechnung insge-
samt anforderungsgerecht zu gestalten und weiter
zu entwickeln.

3. Dienstleistung für die Kunden

Bezügeabrechnung und IuK-Unterstützung für die
Personalverwaltung werden im Rahmen der Neuor-
ganisation als Aufgaben verstanden, die das
Personalamt als eine Art Dienstleistung für die Be-
hörden wahrnimmt. Daraus ergibt sich die interne
Anforderung, die Arbeitsbeziehungen zu den „Kun-
den“ und die internen Arbeitsprozesse so zu gestal-

ten, dass die Qualität der Dienstleistungen auch im
Wettbewerb Bestand haben kann. Das gilt sowohl
für die Güte der Leistungen als auch für die Wirt-
schaftlichkeit.

Für die einzelnen Produkte werden die Arbeits-
beziehungen zu Zulieferern sowie zu den Kunden
konkretisiert und auf Verbesserungsmöglichkeiten
hin überprüft (Kunden-Lieferanten-Beziehungen).

Die Ansprechbarkeit der Bereiche soll für die Kun-
den verbessert werden, unabhängig davon, ob es
sich um Angelegenheiten der IuK-Personalverwal-
tung, der Bezügeabrechnung, personenbezogener
Auswertungen, um Anforderungen, Anregungen
oder Beschwerden handelt. Als erster Schritt ist
bereits für die Personalabteilungen und die ande-
ren Kunden in den Behörden eine Service-Line ein-
gerichtet worden, die insbesondere den Personal-
abteilungen und den Anwendungsberatern zur Ver-
fügung stehen wird. Für Spezialfragen werden bei
Bedarf Fachkräfte hinzugezogen. Eine Antwort soll
es niemals geben: „Dafür bin ich nicht zuständig“.

4. Effiziente Prozesse

Die Dienstleistungen sind möglichst kostengün-
stig zu erbringen. Auch wenn die Leistungen den
Behörden nicht direkt in Rechnung gestellt werden
(wohl aber den Betrieben, für die die Bezügeab-
rechnung durchgeführt wird), so werden doch mög-
lichst günstige Kostenkennzahlen anzustreben sein.
Die Bezügeabrechnung ist Teil der Personal-
betreuungskosten, die sich besonders für einen in-
terkommunalen Vergleich eignen. Dabei muss al-
lerdings sichergestellt sein, dass nicht Unvergleich-
bares miteinander verglichen wird. Insbesondere
sind die vorlaufenden Prozesse von Personalverwal-
tung und Ermittlung  unständiger Bezüge-
bestandteile, die z.T. auch noch unmittelbar mit der
Erfüllung der Fachaufgaben verwoben sind, sowie
die Rechenzentrumsleistungen einzubeziehen.

Da die Abrechnungskosten erheblich, nämlich
weit überwiegend durch externe Leistungen und
durch die Organisation des Zusammenwirkens mit
Dritten bestimmt werden (Personalabteilungen,
lohnanschreibende Stellen, LIT, Landeshauptkasse)
und diese nicht nur Gemeinkostencharakter haben,
wird auch der Analyse der Prozesse und der Verab-
redung übergreifender Prozessverantwortung eine
erhebliche Bedeutung bei der Kostensenkung zu-
kommen.

Die Neuorganisation wird auch Reibungsverluste
und Prioritätsprobleme verringern, die sich bisher
aus der Überlagerung von laufenden Aufgaben (z.B.
monatliche Bezügeabrechnung) und Projektent-
wicklungen ergeben haben. Das Projekt Personal-
wesen wird als besondere Organisationsform zum
Ende des Jahres beendet werden. Die noch aus-
stehenden Anschlussprojekte und Realisierungs-
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phasen werden als Teilprojekte in der Abteilung
Zentrale Personaldienste definiert und organisiert.

In einer späteren Phase soll geprüft werden, ob
die Produkt- und Kostenverantwortung noch ver-
stärkt werden kann, indem für die zentralen
Personaldienste eine höhere wirtschaftliche Flexi-
bilität innerhalb der Verwaltung ermöglicht wird, etwa
in Form eines Landesbetriebs nach § 26 LHO.

5. Zwischen Organisation und Organisations-
entwicklung

Die Grundstruktur der neuen Abteilung Zentrale
Personaldienste ist durch Organisationsverfügung
mit Zustimmung des Personalrats fest-
gelegt. Die vorhandenen Teilbereiche
sind zunächst, einschließlich der bishe-
rigen Leitzeichen, in die neue Organisa-
tion übernommen worden, so dass Aus-
senkontakte zu den Beschäftigten, Ver-
sorgungsberechtigten und Personalab-
teilungen möglichst wenig beeinträchtigt
werden. Auch alle Vordrucke können zu-
nächst mit den bisherigen Bezeichnun-
gen weiterverwendet werden.

Eine schwierige Rahmenbedingung für
das Zusammenwachsen bisher organi-
satorisch getrennter Bereiche sowie für
die Gesamtleitung und die Koordination
ist die Verteilung auf zwei Standorte,

– Steckelhörn 11/12 (Referate „IuK-
Steuerung/Dienstleistungen“,
„Fachliche Gestaltung/Bezügeab-
rechnung“, „PersonalCon-
trolling!“) und

– Kurt-Schumacher-Allee 6 (Referate „Internes
Management“ und „Fachdienste“).

Intern werden wir lernen damit umzugehen. Für
den Postverkehr bitten wir unsere Kunden, die je-

weilige Postadresse zusätzlich anzugeben. Aber
auch „Irrläufer“ werden uns nicht erschrecken.

Ausgehend von der „Startstruktur“ wird - dem
Leitbild des Personalamtes entsprechend - ein
Organisationsentwicklungsprozess unter offener,
kooperativer Beteiligung der davon berührten Be-
schäftigten initiiert werden, der konkret innerhalb der
Fachbereiche Ablaufverbesserungen, Entstörungen,
Neuabgrenzungen, Kooperationsverbesserungen
zum Ziel hat. Auch Neuabgrenzungen zwischen den
Referaten sind nicht völlig ausgeschlossen.  Eine
solche Veränderung braucht klare Rahmenbedin-
gungen und auch noch etwas Geduld, bis sie sich
fruchtbar entfalten kann. Zu gegebener Zeit werden

auch die Kunden ihre Einschätzungen einbringen
können. Wir sind zuversichtlich, dass wir gemein-
sam noch besser, schneller und kostengünstiger
werden können.
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Der Jahrtausendwechsel bei den Zentralen Personaldiensten
Barbara Kirsche

Auch bei den Zentralen Personaldiensten laufen
die Vorbereitungen auf das neue Millennium auf
Hochtouren. Dank des Einsatzes von Standard-Soft-
ware konnten wir uns in unseren Anpassungs-
aktivitäten des Personalverfahrens für die aktiven
Bereiche auf die eigenentwickelten Programmteile,
die Parametrierungen und die Annex-Software kon-
zentrieren. PAISY wurde vom Softwarehersteller

über die Auslieferung von Wartungen an das Jahr
2000 angepasst.

Nachdem zunächst im Februar in einem System-
test unter UNIX die Jahr-2000-Fähigkeit von PAISY
getestet und als sichergestellt bewertet wurde, folgte
im März ein Test der Bezügeabrechnung der akti-
ven Bereiche mit PAISY auf dem Zentralrechner.
Dabei wurde die Bezügeabrechnung für den Zeit-
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Die Geburtsstunde des Reißwolf
Andreas Wanke

Die Geburtsstunde des „Reißwolf“, der Betriebs-
zeitung der ehemaligen Besoldungs- und
Versorgungsstelle (BVSt; jetzt: Zentrale Personal-
dienste), lässt sich eigentlich nicht exakt rekonstru-

ieren. Sicher ist nur, daß der „Reißwolf“ einer von
vielen Keimen im Saatgut des Projekts „profit“ war,
welcher nach Projektabschluss zu Beginn des Jah-
res 1997 aufging.

raum von April 1999 bis Februar 2000 für alle Status-
gruppen geprüft. In der Wahl der Testkonstellationen
wurden schwerpunktmäßig Fälle ausgewählt, die
vom Jahrtausendwechsel besonders betroffen sind,
z.B. Rückrechnungen in das Vorjahr oder Ab-
terminierungen im Jahr 2000. Auch in diesem Test
sind keine Fehler festgestellt worden, die darauf hin-
deuten, dass die Bezügeabrechnung aufgrund des
bevorstehenden Jahrtausendwechsels gefährdet
sein könnte.

Im Mai/Juni wurde der Test auf dem vom LIT zur
Verfügung gestellten Zentralrechner mit auf das Jahr
2000 umgestelltem Systemdatum wiederholt, um
sicherzustellen, dass bei eventuell bestehenden
Abhängigkeiten einzelner Programme zum System-
datum keine Probleme auftreten. Ergänzend wurde
die Möglichkeit der Weiterverarbeitung der erzeug-
ten Kassendaten durch die Landeshauptkasse ge-
prüft. Auch dieser Test verlief erfolgreich und erfor-
derliche, mit geringem Aufwand leistbare Korrektu-
ren konnten im Rahmen der laufenden Bezügeab-
rechnung behoben werden.

Für die Bezügeabrechnung der Ruhegeld- und
Versorgungsempfänger, die bisher noch mit einer
seit den 60er Jahren eigenentwickelten Software
erfolgt, waren umfangreiche Reengineering-
maßnahmen nötig, um die Programme von den ca.
60% speziellen Anteilen für die aktiven Bereiche zu
befreien und Jahr-2000-fit zu machen. In einem der-
zeit stattfindenden Abschlusstest mit umgestelltem
Systemdatum auf der Jahr-2000-Maschine im LIT
werden diese Programme getestet und qualitäts-
gesichert.

Für die dezentrale Personalverwaltung stellt das
LIT die in den Behörden befindlichen
Textverarbeitungsserver auf den Jahr-2000-fähigen
Softwarestand um, so dass auch dort keine Proble-
me zu erwarten sind.

Wir gehen davon aus, dass das Risiko, dass wir
im Jahr 2000 gravierende Schwierigkeiten in der
Bezügeabrechnung bekommen, sehr gering, wenn
nicht fast auszuschließen ist. Dennoch haben wir
auch für den Fall eines langfristigen Systemausfalls
oder bei unvorhersehbaren Software- oder Hard-

ware-Problemen zusätzliche Sicherheitsvorkehrun-
gen sowie eine Notfallplanung vorgesehen.

Damit jeder Zahlungsempfänger seine Bezüge vor
dem Jahrtausendwechsel am Fälligkeitstag auch auf
seinem Konto ausgewiesen sieht, haben wir in Ab-
stimmung mit der Kassenabteilung der Finanzbe-
hörde die Wertstellung der Bezügeabrechnung der
Beamten, Versorgungs- und Ruhegeldempfänger für
den Monat Januar 2000 um einen Tag auf den
29.12.99 vorverlegt.

Die Abrechnungsläufe für die Bezügezahlungen
der Arbeiter und Angestellten für Januar 2000 wer-
den wir bereits Ende Dezember durchführen. Falls
Probleme auftreten, können wir die Abrechnungs-
läufe ggf. Anfang Januar fortsetzen oder vollstän-
dig wiederholen. Für den Fall eines langfristigen
Systemausfalls wird ein Zahlband mit Abschlag-
zahlungen vorbereitet. Die im Notfall gezahlten Ab-
schlagzahlungen werden in der anschließenden
Januarabrechnung verrechnet.

Um zu gewährleisten, dass der Dialog des
Personalverfahrens auch innerhalb des komplexen
iuk-technischen Umfelds unmittelbar nach dem Jah-
reswechsel weiterhin störungsfrei arbeitet, werden
wir am 01.01.2000 gemeinsam mit Fachanwendern
der Zentralen Personaldienste und Personalabtei-
lungen den Dialog der Lohnbuchhaltung, der Per-
sonalverwaltung und der weiteren Sach-
bearbeitungsunterstützung (z.B. Beihilfe) testen.

Über den Krisenstab der Finanzbehörde werden
vom 31.12.1999, 13 Uhr, bis 03.01.2000, 16 Uhr,
aktuelle Jahr-2000-Erkenntnisse ausgetauscht. Die
Finanzbehörde informiert uns sofort über aktuelle
Entwicklungen in Ländern, die bereits vor uns das
neue Jahrtausend erreichen, so dass wir ggf. gleich
reagieren können.

Wir gehen davon aus, dass wir genügend Vorkeh-
rungen getroffen haben und sicher in das neue Jahr-
tausend kommen. Rückblickend im nächsten Jahr-
tausend wird sich hoffentlich unsere Notfallplanung
als nicht erforderlich erwiesen haben. Ein gewisses
Spannungsgefühl in der Magengegend bleibt den-
noch nicht aus, Gewissheit werden wir erst im neu-
en Millennium haben.
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Als Ergebnis umfassender Befragungen der Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter der Zentralen
Personaldienste zu Verbesserungsmöglichkeiten
äußerer Arbeitsbedingungen, der Optimierung von
Kommunikationsprozessen, der Aufwertung des
persönlichen Arbeitsumfeldes etc. wurde unter an-
derem der Vorschlag eingebracht, eine Betriebs-
zeitung für die Zentralen Personaldienste ins Leben
zu rufen. Konkrete Vorstellungen über Form und
Inhalte existierten zu diesem Zeitpunkt noch nicht.
Die Resonanz auf diesen Vorschlag war überra-
schend positiv. Aus rund einem Dutzend Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern rekrutierte sich der Kreis
der „konstituierenden“ Gründungsversammlung.
Erfreulich war in diesem Zusammenhang nicht nur
die hohe Teilnehmerzahl, sondern auch die Feststel-
lung, dass sich das Interesse an der Mitwirkung zur
Realisierung einer Betriebszeitung quer durch alle
Sachgebiete und Hierarchien erstreckte.

Die vorrangige Aufgabe bestand zunächst darin,
die amorphe Masse aus Erwartungshaltung und
Motivation in eine konkrete Form, sprich Betriebs-
zeitung, zu transformieren. Die Bandbreite der an-
stehenden Aufgaben war enorm. Formale Aspekte
wie Kosten, Format, Auflagenhöhe, Erscheinungs-
intervalle galt es zu klären. Darüber hinaus waren
rechtliche Belange (Presserecht, Dienstrecht) in die
Überlegungen mit einzubeziehen und ferner  die
inhaltliche Ausrichtung bezüglich der Themen fest-
zulegen, um sich mit einem eigenen Profil zu prä-
sentieren. Last but not least musste auch die profa-
ne Frage entschieden werden, auf welchen Namen
das Kind nun getauft werden sollte.

Abgesehen vom Titel wurden im Kreise der Re-
daktion einvernehmlich Leitlinien festgelegt, die bis
zum heutigen Tage Gültigkeit besitzen und sich im
Verlaufe der Zeit bewährt haben.

1. Jeder Beitrag wird veröffentlicht

Unter dieser Maxime - etwas hochtrabender könn-
te man auch bezug auf Art. 5 Abs. 1 GG nehmen -
erhoffen wir eine Einbeziehung sämtlicher Kollegin-
nen und Kollegen im Hause. Um einen lebendigen,
offenen Meinungs- und Gedankenaustausch zu för-
dern, besteht seitens des Redaktionsteams ein kla-
res Bekenntnis zur Subjektivität. Wahrheit und Sub-
jektivität wird im allgemeinen Sprachgebrauch lei-
der immer öfter als Antagonismus betrachtet, wäh-
rend  der inflationäre  Gebrauch des Begriffs „Ob-
jektivität“ mitunter meinungstötend sein kann. Ge-
rade die gegenwärtigen strukturellen Veränderun-
gen in den Zentralen Personaldiensten werden von
jedem Einzelnen anders wahrgenommen und ver-
arbeitet. Es liegt daher auf der Hand, dass die aus
dem Umstrukturierungsprozess resultierenden Pro-
bleme nicht nur verwaltungstechnischer Natur sind.
Auch die Kollegin von nebenan und der Kollege aus

dem siebten Stock werden vom „Bannstrahl der Er-
neuerung“ erfasst und sind gezwungen, sich auch
als Mensch und Persönlichkeit auf die Veränderun-
gen einzustellen.

Mit dem „Reißwolf“ bieten wir allen ein Forum, sich
nicht nur zu informieren, sondern  auch aktiv mit
der gegenwärtigen Situation auseinander zu setzen.
Dienstwege sind Kommunikationswege, allerdings
kann diese Form der Kommunikation doch mitun-
ter zu eindimensional ausfallen. Der offene Mei-
nungsaustausch, abseits jeglicher formaler Struk-
turen und Hierarchien, fördert dann doch die - letzt-
lich wenig überraschende - Erkenntnis zutage, wie
verzahnt alle Prozesse im gesamten Haus verlau-
fen. Und beim Blick über den Tellerrand des eige-
nen Schreibtischs entdeckt man oft mehr Verbin-
dendes als Trennendes.

Es versteht sich von selbst, dass wir trotz dieses
Bekenntnisses keine Plattform für Lügengeschich-
ten oder persönliche Verunglimpfungen bieten; auch
die sporadisch erscheinende Kolumne
„Schluderecke“ schafft nur etwas Platz für den es-
sentiellen Büroklatsch.

2. Kontra Anonymität

Ausweislich des Telefonverzeichnisses  vom April
1999 arbeiten rund 330 Frauen und Männer unter
dem Dach der Zentralen Personaldienste. Die infor-
melle Kontaktaufnahme und -pflege untereinander
sind zweifelsfrei wichtige und nicht zu unterschät-
zende Bestandteile des Arbeitslebens. Abgesehen
von Beiträgen zur Dezentralisierung von Teilberei-
chen der ehemaligen BVSt oder den Auswirkungen
der Sparpolitik widmen sich mehrere Rubriken dem
„Menschen“ in der Behörde. Ein - zugegebenerma-
ßen vom FAZ-Magazin abgekupferter - Fragebogen
stellt in jeder Ausgabe des „Reißwolf“ zwei Kolle-
ginnen und Kollegen vor. Daneben erschienen Bei-
träge über Aktivitäten von Sport- und Neigungs-
gruppen innerhalb und außerhalb der Zentralen
Personaldienste (Bowling, Tischtennis, Skat, Schach
etc.) sowie eine Sparte „Flohmarkt“, falls ausgedien-
te Haushaltsgegenstände ihren Besitzer wechseln
sollen.

Die Resonanz auf den „Reißwolf“ ist überwiegend
positiv, wenngleich sich diese Tatsache nicht unbe-
dingt in eingesandten Beiträgen oder Leserzuschrif-
ten niederschlägt.

Rückmeldungen erfolgen im Regelfall durch kur-
ze Telefonate oder einem Smalltalk zwischen Tür
und Angel.

Weitere Themenkomplexe bieten sich förmlich an.
Sofern es aus Sicht des Datenschutzes oder der
Wahrung der Persönlichkeitsrechte keine Bedenken
gibt, werden wir so manchen realsatirischen Lek-
kerbissen unseres Büroalltags unseren Lesern nicht
vorenthalten. Mit Themen aus den Zentralen
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50 Jahre Kupferhof Jörg Wieske

Personaldiensten und für die Zentralen Personal-
dienste ließen sich bereits neun Ausgaben füttern;
und ein Ende ist noch lange nicht in Sicht.

Obwohl wir zunächst mit einer geringen Auflage
von ca. 150 Exemplaren an den Start gingen, konn-
ten wir dank der Unterstützung durch die Dienst-

Am 11. Oktober 1999 wurde das Verwaltungs-
seminar Kupferhof 50 Jahre alt. Dieses Jubiläum war
Anlass für eine Festveranstaltung. Neben der Be-
grüßung durch den Leiter des Personalamtes, Herrn
Dr. Bonorden, und Grußworten des Leiters des Be-
zirksamtes Wandsbek, Herrn Meister, wurde die
Festansprache von Herrn Staatsrat Prill und der
Festvortrag von Herrn Professor Fisch, dem Vorsit-
zenden des Fortbildungsausschusses der Deut-
schen Hochschule für Verwaltungswissenschaften
Speyer, gehalten. Während Herr Staatsrat Prill die
Geschichte des Verwaltungsseminars skizzierte und
die Leistungen der Fortbildungseinrichtung würdig-
te, warf Professor Fisch einen Blick auf die „Weiter-
bildung für die Verwaltung im 21. Jahrhundert“.

Herr Staatsrat Prill betonte, dass „sich der Kupfer-
hof durch konsequenten Um- und Ausbau im Laufe
seiner Geschichte zu einem topmodernen Dienst-
leistungsunternehmen in Sachen Fortbildung für die
Beschäftigten der hamburgischen Verwaltung ent-
wickelt hat. Der Kupferhof ist ein nicht mehr wegzu-
denkender Bestandteil auf unserem Wege zu einer
wirtschaftlichen, leistungsfähigen, kunden- und
dienstleistungsorientierten Verwaltung.“

Herr Professor Fisch stellte zwei Thesen in den
Mittelpunkt seines Festvortrags.

1. These: Es braucht ein neues Verständnis von
Legalität beim Verwaltungshandeln.

„Die insoweit neugestellte Frage ist: Welches sind
die Handlungsräume zwischen Gesetz und Auftrag
einerseits und Vernünftigkeit des Handelns unter Be-
rücksichtigung der jeweiligen Aufgabenan-
forderungen, der Situation und der Rahmenbedin-
gungen andererseits. Es gilt weiterhin das Legalitäts-
prinzip. Aber eine gute Führung fragt sofort nach oder
schafft Handlungsräume für eine situationsan-
gemessene Umsetzung.“

2. These: Bei der Modernisierung muss der
Humanfaktor beachtet werden, ins-
besondere sind die grundlegenden
Bedürfnisse in den Blick zu nehmen.

„Die Verwaltungsmodernisierung kann nur dann
entscheidend vorankommen und nachhaltig gesi-
chert werden, wenn nicht nur die jeweilige Behör-
de, sondern auch die Beschäftigten durch die
Modernisierungsmaßnahmen ihre grundlegenden
Bedürfnisse erfüllt sehen. (...) Dieses Nichtsehen und
-berücksichtigen elementarer Bedürfnisse der Be-
schäftigten liegt nicht zuletzt daran, dass nach den
Juristen mit ihrer starken Bindung an Gesetze, Nor-
men und Regeln nun die Betriebswirte mit ganz an-
deren Instrumenten wie der Kosten- und Leistungs-

rechnung, Prozessoptimierung,
Mitarbeitergespräch und ähnli-
chen in der Administration von
heute den Ton angeben. Beide
Disziplinen stellen nicht die
menschliche Arbeitstätigkeit,
sondern Instrumente und Ver-
fahren in den Vordergrund und
verlangen dann die Anpassung
an die Instrumente. Die Verfah-
ren und Instrumente sind alle-
mal rational und vielleicht auch
rationell, aber in der Umsetzung
oftmals einfach nicht
menschengemäß.“

stelle die Auflage auf ca. 330 Exemplare steigern,
und damit jeder Mitarbeiterin und jedem Mitarbei-
ter ein Exemplar zur Verfügung stellen. Aus zuver-
lässigen Quellen wissen wir, dass der „Reißwolf“
auch bereits in anderen Behörden gesichtet wur-
de!
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Als Schlussfolgerung für die Weiterbildung beton-
te Herr Professor Fisch, dass Vertretern der oberen
mittleren Führungsebene mit generalistischen Auf-
gaben Gelegenheit gegeben werden müsse, mit
diesen neuen Vorstellungen bekannt gemacht zu
werden. Neue Inhalte müssten in einer noch zu ent-
wickelnden adäquaten Form präsentiert werden,
und bei der Heranbildung von Führungskräften soll-
te schon auf einer relativ frühen Stufe der Weiterbil-
dung arbeitswissenschaftliches und organisations-
psychologisches Wissen für die Arbeitsgestaltung
vermittelt werden.

Weitere Qualitätssteigerung bei der Gewinnung von Nachwuchskräften des
mittleren und gehobenen allgemeinen Verwaltungsdienstes

 Stefan Müller

Das Personalamt hatte im Sommer dieses Jahres
zu den Haushaltsberatungen 2000 in seiner Senats-
drucksache „Personalmanagement aus einem Guss“
angekündigt, dass unter der Fragestellung, wie
Personalamt einerseits und Behörden und Ämter an-
dererseits gemeinsam personalpolitische Verantwor-
tung übernehmen können, zentrale und dezentrale
Ansätze sinn- und wirkungsvoller verzahnt werden
sollen. Eines der hierbei im Mittelpunkt der Diskussi-
on stehenden personalpolitischen Handlungsfelder ist
die Gewinnung und Qualifizierung von Nachwuchs-
kräften und neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.
Zur Steigerung der Qualität sollen neue Akzente ge-
setzt werden. Ein Kernaspekt ist die Bereitstellung pro-
fessioneller Auswahl- und Beurteilungssysteme.

Sowohl die jetzigen als auch die künftigen Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter sind es, die die Inhalte der
Verwaltungsmodernisierung nicht nur mittragen, son-
dern sie auch aktiv und innovativ vorantreiben sollen.
Der Modernisierungsprozess umfasst deshalb alle
Ebenen der beruflichen Aus- und Fortbildung, sein
Erfolg erfordert insbesondere eine Investition in die
Qualität des Personals.

Das Personalamt hat vor diesem Hintergrund sein
Auswahlverfahren zur Gewinnung von Nachwuchskräf-
ten des mittleren und des gehobenen allgemeinen
Verwaltungsdienstes für den Einstellungstermin 1.
Oktober 2000 modifiziert. Die Feststellung von
Schlüsselqualifikationen wie z.B. Teamfähigkeit,
Selbstständigkeit, Engagement, Flexibilität, Verhand-
lungsgeschick, Durchsetzungsvermögen, Konflikt-
fähigkeit und Belastbarkeit, die ja bereits bei Eintritt in

die Ausbildung als Nachweis der Ausbildungseignung
erwartet werden, findet im neu gestalteten Bewerber-
auswahlverfahren eine starke Berücksichtigung.

Worin liegt die Qualitätssteigerung?

Kurz gesagt, in zwei Punkten. Zum einen in der Im-
plementierung eines weiteren Auswahlinstrumentes
durch den Arbeitgeber bzw. Dienstherrn, der Gruppen-
diskussion. Zum anderen in der Einbindung von Ver-
treterinnen und Vertretern der Behörden und Ämter in
die Auswahlverfahren. Und beides sowohl für den
Bereich des mittleren als auch für den Bereich des
gehobenen allgemeinen Verwaltungsdienstes.

Gruppendiskussionen als weiteres Instrument der
Bewerberauswahl

In Gruppendiskussionen werden durch Beobach-
tung und Auswertung diagnostische Erkenntnisse
sowohl im Bereich der vitalen Kapazität (Initiative, Ziel-
strebigkeit, Dynamik, Belastbarkeit u.ä.) als auch in
bezug auf sozial-kommunikative Kompetenzen wie
Selbstvertrauen, Sicherheit, Selbstständigkeit, Durch-
setzungsvermögen, Überzeugungskraft, Reaktion in
Konfliktfällen, Sensibilität, Teamfähigkeit, Kommunika-
tionsfähigkeit u.v.m. gewonnen. Vorteilhaft ist auch,
dass bei einer großen Bewerberzahl mit angemesse-
nem Aufwand eine Vielzahl von zusätzlich relevanten
Daten geliefert wird. Zudem wird die in der Praxis nicht
seltene Situation nachgestellt, ohne große Vorberei-
tung zu unterschiedlichsten Themen Stellung nehmen
zu müssen.

Die Veranstaltung wurde musikalisch begleitet
durch das Klarinettenquintett des Polizeiorchestors
Hamburg und abgeschlossen mit einem Buffet, das
auch Gelegenheit zu Gesprächen und Meinungs-
austauschen bot.

Insgesamt handelte es sich um eine würdige,
gleichzeitig aber auch entspannte und lockere Ver-
anstaltung.

Wenn sich die vielen guten Wünsche, die dem
Verwaltungsseminar anlässlich des Festaktes mit auf
den Weg gegeben wurden, auch nur halbwegs er-
füllen sollten, wird dies nicht das letzte Jubiläum des
Kupferhofs gewesen sein.
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Die Gruppendiskussion reicht als einzige Methode
jedoch nicht aus. Erst durch die Verknüpfung

– bio- und soziographischer Daten für die Analy-
se des bisherigen Lebensverlaufs,

– abgesicherter Ergebnisse über die intellektuel-
le Leistungsfähigkeit beispielsweise durch
schriftliche Eignungstests,

– der Erkenntnisse aus den Einzelinterviews und
– der Beurteilungsergebnisse aus den Gruppen-

diskussionen, die eine gute Simulation vor al-
lem der sozial-kommunikativen Fähigkeiten bie-
ten,

– wird ein sicheres Urteil über die Gesamt-
persönlichkeit und damit eine verant-
wortungsbewusste Personalauswahl-
entscheidung ermöglicht.

Einbindung von Vertreterinnen und Vertretern der
Behörden und Ämter in die Auswahlverfahren

Hierdurch fließen das Erfahrungswissen der Praxis
sowie die Erwartungen an potenziell künftige Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter seitens der Behörden und
Ämter stärker als bisher bereits in die Bewerberaus-
wahl ein. Die von den Behörden und Ämtern benann-
ten Vertreterinnen und Vertreter sind mit den Anforde-
rungen an die jeweilige Ausbildung vertraut; einige von
ihnen verfügen außerdem über Erfahrungen als Vor-
gesetzte.

Wie ist das neu gestaltete Bewerberauswahl-
verfahren strukturiert?

Die im schriftlichen Eignungstest geeigneten und
daraufhin ausgewählten Bewerberinnen und Bewer-
ber werden zu einem zweiten Auswahlnachmittag ein-
geladen.

Für den mittleren Dienst erfolgt zunächst eine 45-
minütige, für den gehobenen Dienst eine 90-minütige
Gruppendiskussion, an die sich - nach einer ca. 30-
minütigen Bewertungsbesprechung - in zwei Parallel-
gruppen 30-minütige Einzelinterviews anschließen. Es
werden je Termin insgesamt 8 Bewerberinnen und
Bewerber eingeladen. Startzeit ist jeweils 12.00 Uhr.
Die Gruppenveranstaltung wird von einer Psycholo-
gin bzw. einem Psychologen moderiert; es nehmen
neben zwei dem Ausbildungsreferat angehörenden In-
terviewerinnen bzw. Interviewern zwei Vertreterinnen
bzw. Vertreter der Behörden und Ämter beobachtend
teil. Die Einzelinterviews werden von der Interviewerin
bzw. dem Interviewer geleitet; es nehmen jeweils eine
Vertreterin bzw. ein Vertreter einer Behörde bzw. ei-
nes Amtes sowie jeweils ein Mitglied des Personal-
rates für den Verwaltungsnachwuchs teil. Der Auswahl-
nachmittag endet für den mittleren Dienst gegen 15.30
Uhr, für den gehobenen Dienst gegen 16.30 Uhr.

Die Diskussionen selbst finden zwar unter Beobach-
tung, inhaltlich jedoch ausschließlich zwischen den
Bewerberinnen und Bewerbern statt. Im Anschluss an

die Gruppendiskussionen werden die Leistungen der
Bewerberinnen und Bewerber erörtert und bewertet;
es werden Empfehlungen abgegeben. Auf der Grund-
lage aller Informationen entscheidet das Ausbildungs-
referat nach den Einzelgesprächen über die Einstel-
lung. Die Vertreterinnen und Vertreter der Behörden
und Ämter erhalten - ebenso wie das jeweilige Mit-
glied des Personalrates für den Verwaltungsnach-
wuchs - Gelegenheit, beratend mitzuwirken.

Veränderung ohne vorherige Erprobung?

Sie werden sich an dieser Stelle vielleicht die Frage
stellen, ob denn das Personalamt ein solches Verfah-
ren ohne vorherigen Probelauf einführt. Dies ist selbst-
verständlich nicht der Fall:

In den vorangegangenen beiden Jahren hatten wir
für die Auswahl von Nachwuchskräften des mittleren
allgemeinen Verwaltungsdienstes ein ähnliches Ver-
fahren in einer Pilotphase praktiziert. Auch im
Bewerberauswahlverfahren für Nachwuchskräfte des
gehobenen allgemeinen Verwaltungsdienstes hatte es
im Bereich der psychologischen Eignungsfeststellung
ebenfalls pilotweise die Einbindung gruppenbezoge-
ner Elemente gegeben.

Diese verschiedenen Pilotprojekte waren insgesamt
erfolgversprechend. Das in diesem Beitrag vorgestellte
neu gestaltete Auswahlverfahren ist somit auch Frucht
der zuvor gewonnenen Erkenntnisse.

Und im Quervergleich?

Um Verbesserungen erzielen zu können, ist es eine
wirkungsvolle Methode, die eigene Verwaltungs-
leistung auch mit entsprechenden Leistungen ande-
rer Träger - auch außerhalb Hamburgs - zu verglei-
chen. Aus diesem Grund hatte Hamburg vor kurzem
zum Thema „Auswahlverfahren mittlerer und gehobe-
ner allgemeiner Verwaltungsdienst“ eine Bund-/
Länderumfrage initiiert.

Danach ist Hamburg das einzige Bundesland, das
für die Durchführung und Auswertung verwaltungsin-
terner Eignungstests verwaltungseigene Psychologin-
nen und Psychologen einsetzt; und es ist danach auch
das einzige Bundesland, das in verwaltungsintern
gestalteten Auswahlverfahren - Auswahlbereiche mitt-
lerer und gehobener allgemeiner Verwaltungsdienst -
gruppenbezogene Auswahlinstrumente einsetzt.

Zu guter letzt...

Die Auswahlrunden für den Einstellungstermin 1.
Oktober 2000 werden voraussichtlich zwischen No-
vember 1999 und April 2000 statt finden. Dem
Personalamt liegen bereits viele Meldungen der Be-
hörden und Ämter vor, es besteht ein reges Interesse
an der Mitwirkung bei den Auswahlverfahren. Wir
möchten uns an dieser Stelle bei allen, die uns hierbei
unterstützen, für ihr Engagement bedanken.
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Nachwuchsbedarfsplanung in der Hamburger Verwaltung
Volker Wiedemann

Schwerpunktthema: Personalplanung

Ausgangslage

“Personalplanung” so führt Gablers Wirtschafts-
lexikon aus, “obliegt der gemeinsamen Verantwor-
tung der Führungskräfte, Personalabteilungen und
Betriebsorganisationen”. Übertragen auf die FHH
bedeutet dies, dass die Verantwortlichkeit für die Pla-
nung ihrer Nachwuchsbedarfe - sowohl generell als
auch im Funktionsbereich der allgemeinen Verwal-
tung - bei den genannten Einheiten in den Behör-
den und Ämtern liegt. Diese Verantwortung für die
Personalbedarfsplanung ist Teil der umfassenden
Personalverantwortung einer jeden Beschäftigungs-
behörde.

Anzumerken ist allerdings, dass der Planungspro-
zess der Nachwuchsbedarfe aufgrund der langen
Vorlaufzeit eine Reihe von Schwierigkeiten aufweist.
Die Nachwuchskräfte sind aus einer großen Anzahl
von Bewerberinnen und Bewerbern  auszuwählen
– es ist “marktüblich”, dass dieses Auswahlverfahren
bei Schulabgängerinnen und Schulabgängern be-
reits ein Jahr vor Beginn der Ausbildung stattfindet.
Die Nachwuchskräfte durchlaufen zudem ein bis zu
dreijähriges Ausbildungssystem, so dass zwischen
dem Planungszeitpunkt und der tatsächlichen Be-
reitstellung der ausgebildeten Nachwuchskräfte eine
Zeitspanne von vier Jahren (gehobener Dienst) bzw.
drei Jahren (mittlerer Dienst) liegt.

Im Falle der Nachwuchsbedarfsplanung obliegt
es daher “der gemeinsamen Verantwortung der Füh-
rungskräfte, Personalabteilungen
und Betriebsorganisationen” die
Frage zu beantworten, wie viele
Nachwuchskräfte in vier bzw. in
drei Jahren benötigt werden.

Bei der Hamburger Nach-
wuchsbedarfsplanung hat das
Personalamt - im Gegensatz zu
obiger Definition - bis in die Neun-
ziger Jahre hinein für die Behör-
den und Ämter die Entscheidung
getroffen, welche Anzahl von
Nachwuchskräften in die Ausbil-
dung eingestellt werden sollte. Es
ist dann mit der Frage an die Be-
hörden und Ämter herangetreten,
wie viele dieser Nachwuchskräf-
te sie aus der Ausbildung über-
nehmen wollten.

Dies hat dazu geführt, dass in den meisten Be-
hörden und Ämtern das Aufgabenfeld Nachwuchs-
bedarfsplanung nicht besetzt war. Die Behörden und
Ämter konnten daher jährlich über die Übernahme
in Beschäftigungsverhältnisse entscheiden, ohne
Überlegungen anstellen zu müssen, wie viele Nach-
wuchskräfte aus ihrer Sicht in die Ausbildung ein-
zustellen seien.

Es ist offensichtlich, dass dieses Verfahren dann
Probleme aufwirft, wenn eine Änderung der Rah-
menbedingungen stattfindet. Ende 1994 ist es auf-
grund der zwischenzeitlich eingeleiteten
Konsolidierungsanstrengungen zu einem Bruch
zwischen Ausbildung und Übernahme gekommen.
Es haben deutlich mehr Nachwuchskräfte das Aus-
bildungssystem verlassen, als die Behörden und
Ämter bereit waren, auf Stellen zu übernehmen. Der
Senat hat daraufhin das Personalamt beauftragt, ein
Verfahren zu entwickeln, dass die “gemeinsame Ver-
antwortung” der Behörden, Ämter sowie des
Personalamtes neu definiert.

Der neue methodische Ansatz

Im Januar 1996 hat sich eine behördenüber-
greifende Arbeitsgruppe zur Neukonzeption der
Nachwuchsbedarfsplanung konstituiert.

Der neue methodische Ansatz verknüpft eine um-
fassende quantitative Analyse der Beschäftigten-
struktur (Geschlecht, Altersstruktur, Qualifikations-
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profil, voraussichtliche Altersabgänge, behörden-
spezifische Beschäftigtenanteile usw.) mit dem Ver-
such, mittels der sogenannten Szenario-Technik die
Zukunft so genau wie möglich zu beschreiben, in-
dem alle für den zukünftigen Personalbedarf rele-
vanten Einflussfaktoren und deren mögliche Ent-
wicklung mit Hilfe von Thesen aufgezeigt wer-
den.

Die Szenario-Technik geht davon aus, dass
die Zukunft generell unsicher und daher nicht
exakt voraussagbar ist. Sie liefert dementspre-
chend keine exakten Prognosen („Punktlan-
dungen“) sondern entwirft stattdessen eine
Bandbreite an verschiedenen und z.T. kontro-
versen Zukunftsbildern (Szenarien), die ein-
treten können, aber nicht eintreten müssen.
Die Szenario-Technik beruht nicht auf der bloßen
Fortschreibung von Vergangenheitswerten, sie ver-
sucht vielmehr, mögliche zukünftige Entwicklungen
sowie deren Wechselwirkungen zu antizipieren und
ermöglicht den Planenden somit die frühzeitige Er-
kennung von zukünftigen Risiken oder Chancen.

In der Arbeitsgruppe sind die Einflußfaktoren auf
den zukünftigen Personalbedarf an Nachwuchskräf-
ten ermittelt sowie Thesen zur möglichen zukünfti-
gen Entwicklung dieser Einflussfaktoren entwickelt
worden. Parallel hierzu wurde seitens des Personal-
amtes eine umfassende quantitative Analyse der
Beschäftigtenstruktur in den Funktionen des allge-
meinen Verwaltungsdienstes vorgenommen.

Die Drucksache zum neuen - gemeinsam erarbei-
teten - methodischen Ansatz und den entsprechen-
den Umsetzungsschritten ist in den Haushalts-
beratungen für 1997 vom Senat beschlossen wor-
den.

Nach der Durchführung einer umfassenden

([WUHPV]HQDULR

([WUHPV]HQDULR

:LH�JHVWDOWHW�VLFK�GLH�(QWZLFNOXQJ�YRQ�=XNXQIWVV]HQDULHQ�"

*HJHQZDUW ]XN�QIWLJH�6LWXDWLRQ

7UHQGV]HQDULR

=HLW

P|JOLFKHV�EHK|UGHQ�
VSH]LILVFKHV�6]HQDULR

mittlerer

Dienst

gehobener

Dienst

Planungs-

runde

Jahr Einstellungs-

jahrgang

Ausbildungs-

ende

Planungs-

ergebnis

Ausbildungs-

ende

Planungs-

ergebnis

1 1997 1998 2000 36 2001 25,5

2 1998 1999 2001 22 2002      24

3 1999 2000 2002 43 2003      31

Informationsphase wurden in den Behörden und
Ämtern die ersten Planungsrunden nach dem neu-
en methodischen Ansatz durchgeführt. Für die er-
sten drei Planungsrunden ergibt sich dabei folgen-
des Bild:

Als Ergebnis ist festzuhalten, dass der neue me-

thodische Ansatz die Behörden und Ämter in die
Lage versetzt, eine bedarfsgerechte interne Nach-
wuchsplanung durchzuführen.

Darüber hinaus liefert der Ansatz Aussagen zur
Entwicklung des Funktionsbereichs des allgemei-
nen Verwaltungsdienstes und strukturiert die inhalt-
liche Diskussion im Bereich der Personal-
bedarfsplanung insgesamt. Mit Hilfe des neuen me-
thodischen Ansatzes können zudem Aussagen zur
Entwicklung der Aufgabenfelder in den Behörden
und Ämtern getroffen werden und Entscheidungs-
hilfen bei der Frage der internen oder externen Be-
setzung von Funktionen im Bereich des allgemei-
nen Verwaltungsdienstes bereit gestellt werden. Es
wird außerdem die interne Qualifikationsstruktur in
den Behörden und Ämtern verdeutlicht und interne
Qualifizierungspotentiale und -erfordernisse offen
gelegt.

Das Instrument der Nachwuchsbedarfsplanung
wird vom Personalamt und den Behörden und Äm-

tern konsequent weiterentwickelt.
Zur Überprüfung der Thesen im
Rahmen der Szenario-Technik fin-
det sich jährlich eine über-
behördliche Arbeitsgruppe zu-
sammen. Das Personalamt ver-
folgt die Weiterentwicklung der
quantitativen Analyse.
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Im Rahmen des Projekts Personalwesen ergibt
sich für die Durchführung der erforderlichen Auf-
gabenveränderungen für die Besoldungs- und
Versorgungsstelle – BVSt (seit dem 01.10.1999 ist
die BVSt in den neu gebildeten Zentralen Personal-
diensten aufgegangen) eine außergewöhnliche Si-
tuation: Diese Organisationseinheit des Personal-
amtes hat in der auslaufend arbeitsteiligen Auf-
gabenwahrnehmung (zentrale Lohnbuchhaltung –
dezentrale Personalsachbearbeitung) für die ham-
burgischen Behörden und Ämter die Standardsoft-
ware PAISY pilotierend mit ihren Beschäftigten ein-
zuführen. Nach Abschluss einer Stabilisierungspha-
se werden die Aufgaben des beteiligten Personals
nicht mehr zentral, sondern dezentral und integriert
in die Personalsachbearbeitung wahrgenommen.
Aus diesem inhaltlich und organisatorisch an-
spruchsvollen – in der Wirkung sensibel zu betrach-
tenden – Ansatz gilt es, die Motivation der Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter trotz der klar definierten Ziel-
setzung des Abbaus der betroffenen Arbeitsplätze
zu erhalten und damit die Funktionsfähigkeit der Ab-
rechnungsbereiche zu sichern.

Im Projektverlauf wurden sehr frühzeitig – näm-
lich bereits im August 1993 – mit dem “Konzept
personelle Veränderungen” die “Grundsätze zur
Durchführung von personellen Veränderungen im
Rahmen der Reorganisation des Personalwesens”
vorgelegt. Sie stellen ab auf die wesentlichen Ver-
änderungen – insbesondere den Übergang der
Lohnbuchhaltung von der zentralen in die dezen-
trale Aufgabenwahrnehmung – aber auch auf die
Übernahme neuer Aufgaben wie den Aufbau einer
zentralen Kindergeldstelle – Familienkasse - .

Die Grundsätze mündeten inhaltlich ein in die 1995
vom Senat der Freien und Hansestadt  Hamburg
mit den Spitzenorganisationen der Gewerkschaften
geschlossene Vereinbarung nach § 94 Hamburgi-
sches Personalvertretungsgesetz “Stellenbörse”.

Nach den Leitsätzen dieser Vereinbarung sollen
personelle Veränderungen, die sich aus der vom
Projekt Personalwesen bewirkten Aufgaben-
verlagerung ergeben, behördenübergreifend unter-
stützt und organisiert werden.

Die Vereinbarung enthält folgende Kern-
regelungen zur Einrichtung und zu den Aufgaben
einer Stellenbörse und zu ihrer Zusammenarbeit mit
den beteiligten Stellen:

Personalplanung in den Zentralen Personaldiensten (bisher BVSt) unter den
Bedingungen des Reorganisationsprozesses im Personalwesen

Uwe Schmidt

– Für die Dauer des Projekts Personalwesen
werden personelle Veränderungen insbeson-
dere in der BVSt vom Projekt in Form einer
“Stellenbörse” unterstützt.

– Die “Stellenbörse” begleitet und sichert in Zu-
sammenarbeit mit den Behörden und den be-
troffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die
personellen Veränderungen in der BVSt durch
eine gezielte und aktive Personalplanung (z.B.
durch Feststellung des Qualifizierungsbedarfs
und durch eine Verwendungsplanung).

– Die Planungsgrundlage bilden die im Perso-
nalwesen voraussichtlich zu besetzenden
Stellen. Dabei sind neben absehbar freiwer-
denden Stellen (einschließlich der zu bewirt-
schaftenden Stellen) auch die mit der Reor-
ganisation verbundenen Aufgaben-
veränderungen einzubeziehen. Das Verfahren
wird im einzelnen mit den Behörden abge-
stimmt.

– Die Stellen werden von den Behörden und der
BVSt frühzeitig in den Stellenausschreibungen
des Personalamtes bekannt  gemacht. Hier-
durch sollen insbesondere die Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter der BVSt frühzeitig Sicher-
heit über ihren künftigen Arbeitsplatz erhal-
ten.

– Zur Förderung von Mobilität und zur Erhöhung
der Transparenz werden sämtliche zur Beset-
zung anstehenden Stellen im Personalwesen
in den Stellenausschreibungen des Personal-
amtes bekannt gegeben.

– Die Behörden und die BVSt treffen ihre
Personalentscheidungen unter Beachtung der
Ziele der Vereinbarung im Rahmen der für
Stellenbesetzung allgemein geltenden Vorga-
ben (z.B. Vorrang gleichgeeigneter Schwer-
behinderter). Aufgrund ihrer besonderen Si-
tuation werden Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter der BVSt, die von Veränderungen betrof-
fen werden, insbesondere bei Stellenbeset-
zungen im Personalwesen vorrangig in Be-
tracht gezogen. Die “Stellenbörse” wird von
dem Ergebnis des Besetzungsverfahrens in-
formiert; auf Nachfrage sind der “Stellen-
börse” die Entscheidungsgründe  zu erläu-
tern.
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– Die Behörden und die BVSt informieren die
“Stellenbörse” so früh wie möglich über ihre
künftige Organisation des Personalwesens
und über beabsichtigte Stellenaus-
schreibungen.

– Die “Stellenbörse” ist für alle Beschäftigten im
Personalwesen, insbesondere diejenigen in
der BVSt, durch einen Ansprechpartner, der
seinen Sitz in der BVSt hat, vertreten. Damit
wird ein intensiver Informationsaustausch
zwischen den Beteiligten  und dem Projekt
gewährleistet, und Handlungsbedarfe können
frühzeitig erkannt werden.

– Die „Stellenbörse” nimmt die Erwartungen
und Veränderungswünsche der Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter insbesondere der BVSt
auf. Sie koordiniert die Veränderungswünsche
mit den zu besetzenden Stellen. Sie berät die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Fragen der
Veränderungen und unterstützt sie auf
Wunsch bei ihren Bewerbungen. Wenn es sich
aufgrund besonderer Bedingungen als not-
wendig erweist, eine zusätzliche Schulung
durchzuführen, wird diese im Einzelfall ange-
boten.

– Die „Stellenbörse“ steht allen Beschäftigten,
den Behörden und der BVSt als Ansprechpart-
ner für Fragen zu personellen Veränderungen
aus Anlass der Reorganisation zur Verfügung.

Bereits die erwähnten “Grundsätze zur Durchfüh-
rung von personellen Veränderungen im Rahmen
der Reorganisation des Personalwesens” lassen im
Ansatz erkennen, in welchem Spannungsfeld die
Stellenbörse agiert. Personelle Veränderungen sind
danach als aktive Personalentwicklung und geziel-
te Personalplanung durchzuführen, wobei es einer-
seits gilt, die Erwartungen der Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter mit den Erfordernissen der Behörden und
Ämter und damit dem notwendigen Erhalt von Fach-
wissen und Erfahrungen in Einklang zu bringen.
Andererseits ist in jeder Phase der Reorganisation
die reibungslose Durchführung der Lohnbuchhal-
tung, d.h. die monatlichen Bezügeabrechnungen,
sicherzustellen.

Unter diesen unverzichtbaren Bedingungen war
und ist die Tätigkeit der Stellenbörse geprägt vom
Aufeinandertreffen unterschiedlicher Interessen-
lagen, die einzelfallbezogen nicht immer konfliktfrei
zum Ausgleich zu bringen sind:

– Auftrag und Interesse der bisherigen BVSt, die
Bezügeabrechnungen und -zahlungen jeder-
zeit zu gewährleisten

– Interesse der Behörden und Ämter, ihre per-
sonellen Bedarfe nicht nur erfüllt, sondern die-
se auch zeitnah erfüllt zu bekommen

– Interesse der Beschäftigten, frühzeitig und
verlässlich Klarheit über ihre künftige Verwen-
dung zu bekommen

– Interesse der noch nicht von Auswahl-
verfahren betroffenen Beschäftigten, beim
Weggang von Kolleginnen/Kollegen und bei
gleichbleibender Arbeitsmenge nicht allein
gelassen zu werden.

Nach dem Übergang der Stellenbörse 1997 von
der Projekt- in die Linienorganisation, der Abstim-
mung der praktischen Abläufe und Informations-
wege  zwischen den beteiligten Stellen im Personal-
amt und dem dortigen Personalrat und Verständi-
gung auf ein inhaltlich und formell definiertes
Bewerbungs- und Ausfallverfahren waren alle
Grundlagen zur Unterstützung der personellen Ver-
änderungen im Rahmen der Reorganisation des
Personalwesen der Freien und Hansestadt Hamburg
geschaffen.

Die Bilanz der Stellenbörse weist für den Zeitraum
von 1997 bis Nov. 1999 – synchron zu den
Dezentralisierungsabläufen und dem damit verbun-
denen stufenweisen Aufgabenabbau der Lohnbuch-
haltung und der Zentralisierung von Aufgaben
(Familienkasse) die Vermittlung von 52 Lohnbuch-
halterinnen und Lohnbuchhaltern in neue Dauer-
verwendungen innerhalb des hamburgischen
Personalverwaltungssystems aus.

Das derzeit noch offene personelle Vermittlungs-
potenzial liegt auf der Ebene der Sachbearbeitung/
Lohnbuchhaltung – nach weitgehendem Abschluss
der Dezentralisierung der Lohnbuchhaltung für die
Statusgruppe der Beamtinnen und Beamten und vor
Beginn der Dezentralisierungsphase für die Status-
gruppen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
im Februar 2000 – bei 85 Personen.

Dieser Größenordnung stehen zurzeit Interessen-
nachfragen hamburgischer Behörden in bezug auf
Personalbedarfe in der  Größenordnung von 10
Personen gegenüber. Es ist davon auszugehen,
dass die Nachfragesituation – auf das Jahr 2000
bezogen – sich in etwa bis April 2000 abschließend
definieren lassen wird.

Die Stellenbörse legt aktuell eine vorsichtig-opti-
mistische Einschätzung in bezug auf die Umsteue-
rung personeller Ressourcen – synchron  an den
Aufgabenentwicklungen entlang – für ihr weiteres
Vorgehen zugrunde. Bis Ablauf Februar 2000 soll
im Rahmen einer an alle am Dezentra-
lisierungsprozess beteiligten Organisationseinheiten
gerichteten Abfrage der personellen Bedarfe die
Handlungsgrundlage für weitere Schritte geschaf-
fen werden.
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Geschlossene Gesellschaft! Chancen und Grenzen einer Personalplanung
im feuerwehrtechnischen Dienst der Feuerwehr Hamburg

Sabine Hansen und Marion Sander, Behörde für Inneres - Feuerwehr -

Wer Feuerwehrmann, oder seit kurzem auch
Feuerwehrfrau, wird, trifft eine Berufswahl, die in fast
allen Fällen bis zum Ende des Erwerbslebens Be-
stand hat. Die Fluktuation ist erfahrungsgemäß ge-
ring ausgeprägt. Die Geschlossenheit des Personal-
körpers darf aber keineswegs auf das Fehlen von
Flexibilität oder Mobilität schließen lassen. Typische
Merkmale des Berufes sind die große Aufgaben-
vielfalt, die vielseitigen Verwendungsbereiche - ob
als „Allrounder“ oder zeitweilig als Spezialist - ver-
bunden mit der im öffentlichen Dienst selten gewor-
denen Gelegenheit, ganz unmittelbar für die Bevöl-
kerung tätig werden zu können und das Ergebnis
seiner Anstrengungen zu erleben.

Traditionell wird in der Feuerwehr Personalpla-
nung und -entwicklung intensiv betrieben, schon
lange bevor diese Begriffe in aller Munde waren.
Natürlich haben sich im Laufe der Jahre die Anfor-
derungen an das personalwirtschaftliche Instrumen-
tarium verändert. Ein Ausschnitt soll hier vorgestellt
werden, soweit er typisch für einen Vollzugsdienst
und einen geschlossenen Personalregelkreis ist.

Die Personalstruktur des feuerwehrtechnischen
Dienstes ist geprägt durch einen sehr starken mitt-
leren Dienst. Von den insgesamt etwas mehr als
2.200 Feuerwehrbeamten und -beamtinnen sind
knapp 1.850 im mittleren und rund 350 im gehobe-
nen Dienst; der höhere Dienst mit einem Anteil von
weniger als 1 % soll hier außerhalb der Betrachtung
bleiben.

Die Personalplanung muss sicherstellen, dass
zum festgelegten Zeitpunkt die ausreichende An-
zahl an aufgaben- und anforderungsgerecht quali-
fiziertem Personal bereitgestellt ist. Dieses Ziel ist
für den Einsatzdienst der Feuerwehr sowohl tagtäg-
lich rund um die Uhr als auch mittelfristig und lang-
fristig zu gewährleisten. Grundsätzlich müssen Feu-
erwehrleute in den klassischen Feuerwehr-
disziplinen Brandschutz, Technische Hilfe, Umwelt-
schutz und im Rettungsdienst Alleskönner sein;
daneben können sie sich in besonderen Funktio-
nen des Einsatzdienstes (z.B. als Maschinist der
Drehleiter, als Steuerer eines Löschbootes oder in
der medizinischen Notfallrettung) ausbilden und ein-
setzen lassen. Auch die Weiterbildung für Spezial-
aufgaben eröffnet sich für Interessierte (z.B. Dispo-
nent in der Feuerwehr-Einsatzzentrale, Fachlehrer
an der Landesfeuerwehrschule), wobei diese
Sonderverwendungen meistens auf einige Jahre be-
fristet sind und die spätere Rückführung in den

Dienst an einer Feuer- und Rettungswache vorge-
sehen ist. Die berufliche Fort- und Weiterbildung hat
daher einen hohen Stellenwert und nimmt großen
Raum ein.

Ich möchte an dieser Stelle aber den Schwerpunkt
auf die persönliche Verwendungs- und Karriere-
planung für den Einzelnen legen. Der Formulierung
„für den Einzelnen“ kommt entscheidende Bedeu-
tung zu, denn der Einzelne findet sich in einem eng-
maschigen Gewebe wieder, dessen Muster er nur
begrenzt mitgestalten kann.

Die Beamtin oder der Beamte des mittleren Dien-
stes durchläuft nach Abschluss der Laufbahnaus-
bildung von 1 1/2 Jahren in einem zeitlichen Ab-
stand von 2 bis 3 Jahren mehrere Feuer- und
Rettungswachen, die nach Möglichkeit unterschied-
liche Einsatzschwerpunkte bzw. eine unterschiedli-
che Revierstruktur haben sollen (z.B. Innenstadt,
Hafen und Industrie, Stadtrand). So kann erreicht
werden, dass große Teile des Stadtgebietes vertrau-
ter werden und die in der Ausbildung vermittelten
vielfältigen Kenntnisse und Fertigkeiten durch prak-
tische Handhabung dauerhaft gesichert werden. An
der dritten Feuer- und Rettungswache bleibt die
Beamtin oder der Beamte dann für einen längeren
Zeitraum. Nachdem die fachliche Qualifizierung im
Aufgabenbereich Rettungsdienst in der Laufbahn-
ausbildung und während der Verwendung an der
ersten Beschäftigungsdienststelle mit der Anerken-
nung als Rettungsassistent abgeschlossen wurde,
kann sich die Feuerwehrfrau oder der Feuerwehr-
mann jetzt an der dritten Dienststelle für besondere
Einsatzdienstfunktionen fortbilden. Diese Sonder-
funktionen können für spätere Veränderungs-
wünsche große Bedeutung erlangen, da sie einen
Umsetzungswunsch an eine andere Dienststelle
begünstigen - aber im Einzelfall auch verhindern
können. Persönliche Verwendungswünsche sind im-
mer an den dienstlichen Notwendigkeiten zu mes-
sen, nämlich die Wachen personell so auszustat-
ten, dass sie die übertragenen Aufgabengebiete
kompetent abdecken können; dieses ist in qualita-
tiver wie in quantitativer Hinsicht zu gewährleisten.

Spezialverwendungen außerhalb des Einsatz-
dienstes, wie oben beispielhaft genannt, werden in
der Feuerwehr grundsätzlich über Stellenaus-
schreibungen und Personalauswahlverfahren be-
setzt. Diese Verwendungen sind in der Regel mit
dem Rückkehrrecht in den Feuerwehreinsatzdienst
nach einigen (durchschnittlich sieben) Jahren ver-
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knüpft. Einzelne Mitarbeiter, die nicht mehr den ho-
hen gesundheitlichen Anforderungen des Feuer-
wehrdienstes gewachsen sind, können hier eine
dauerhafte Verwendung finden.

Neben dieser Verwendungsplanung entwickelt
sich die „Karriere“ - sprich: die Beförderungen - des
einzelnen durchschnittlich befähigten Beamten dank
des 1992 eingeführten „Laufbahnverlaufsmodells“
(LVM) ebenfalls fast ohne eigenes Zutun. In den Be-
soldungsgruppen sind Verweilzeiten festgelegt, die
ausgehend vom Einstellungszeitpunkt das Errei-
chen des nächsten Beförderungsamtes sicherstel-
len. Wesentlicher Grund dieser Regelung war die
unausgewogene Altersstruktur, die Beförderungs-
möglichkeiten vom zufälligen Freiwer-
den einer Planstelle abhängig mach-
te, wobei eine Vielzahl von Beamten
bei gleichen Aufgaben gleicherma-
ßen die Beförderungskriterien erfüll-
ten. Über das LVM kann jederzeit eine
funktions- und anforderungsgerechte
Stellenstruktur gesichert und ein für
das Personal überschaubarer
Laufbahnverlauf prognostiziert wer-
den. Dies dient nicht zuletzt der Wah-
rung der Attraktivität des Berufsbildes
für qualifizierte Bewerber.

Die regelmäßige Verweilzeit im Ein-
gangsamt Brandmeister A 7 beträgt
9 Jahre, in der Besoldungsgruppe Ober-
brandmeister A 8 6 Jahre. Um den beamtenrecht-
lich normierten Leistungsgrundsatz nicht außer Acht
zu lassen, kann für 10 % aller Beamtinnen und Be-
amten eines Beförderungsjahrganges die regelmä-
ßige Verweildauer um jeweils 2 Jahre verkürzt wer-
den. Für die Auswahl der 10 % Quote wurde mit
dem Personalrat ein Verfahren vereinbart, das sich
im Wesentlichen an dienstlichen Beurteilungen aus-
richtet. Leistungsschwache Beamtinnen und Beam-
te sind für zunächst ein Jahr von der Beförderung
zurückzustellen; bei weiterhin nicht ausreichenden
Leistungen schiebt sich die Beförderung entspre-
chend weiter hinaus.

Für Beamtinnen und Beamte, die außerhalb des
Einsatzdienstes in besonderen Aufgaben verwen-
det werden, beträgt die Verweilzeit in der Besol-
dungsgruppe A 8 bei Vorliegen der Beförderungs-
eignung 4 Jahre, wobei die zweijährige Verkürzung
wegen sehr guter Leistungen ebenfalls erreicht wer-
den kann. Der Einzelne kann also seine Karriere bei
herausragenden Leistungen und bei entsprechen-
der Verwendung erheblich beschleunigen.

Mit Erreichen des Spitzenamtes des mittleren
Dienstes muss die Karriere noch längst nicht been-
det sein. Traditionell nutzt eine große Zahl der Be-
amtinnen und Beamten des mittleren Dienstes die
Möglichkeit, prüfungsgebunden in den gehobenen

Dienst aufzusteigen: Rund 85 % aller Absolventen
der Laufbahnprüfung sind Aufsteiger aus dem mitt-
leren Dienst.

Die Karriere- und Verwendungsplanung im geho-
benen Dienst ist deutlich enger miteinander ver-
knüpft als im mittleren Dienst.

Nach Abschluss der Laufbahnprüfung werden die
Brandinspektorinnen und Brandinspektoren immer
im Einsatzdienst an den Feuer- und Rettungswachen
als Fahrzeugführervertreter bzw. Fahrzeugführer
(Besoldungsgruppe A9/A10) eingesetzt. Später be-
steht die Möglichkeit, dass sie als Wachabteilungs-
führervertreter bzw. Wachabteilungsführer (Besol-
dungsgruppe A11) eine leitende Funktion bekleiden.

Die Entscheidung, wer in welcher
Funktion eingesetzt wird, trifft die
Amtsleitung.

Der Zeitpunkt ihrer Beförderungen
richtet sich - neben den allgemeinen
beamtenrechtlichen Voraussetzun-
gen - nach Leistungslisten, in der die
Komponenten Befähigungsnachwei-
se für den gehobenen Dienst, Beur-
teilungen und Wartezeiten in den Be-
soldungsgruppen des gehobenen
Dienstes in unterschiedlicher Gewich-
tung einfließen. Die Gesamtsumme
ergibt dann die Platzierung in der
Leistungsliste. Bei freiwerdenden Stel-

len wird grundsätzlich aus der Leistungsliste nach-
besetzt und befördert. Einzelfallentscheidungen, wie
z.B. zwischenzeitliche Begünstigungen von lebens-
älteren Beamtinnen und Beamten, sind bei diesen
Leistungslistenverfahren ausgeschlossen. Wird fest-
gestellt, dass eine Mitarbeiterin bzw. ein Mitarbeiter
nicht geeignet ist, höherwertige Aufgaben zu über-
nehmen, wird diese bzw. dieser - zumindest für eine
befristete Zeit - aus der Leistungsliste ausgeschlos-
sen und von der Beförderung zurückgestellt.

Aufgrund der außerordentlichen Vielzahl gleich-
artiger Arbeitsplätze und um die Transparenz bei
der Besetzung zu wahren, bietet sich ein Leistungs-
listenverfahren für diesen Personenkreis, der rund
zwei Drittel aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des
gehobenen Dienstes umfasst, an. Die Arbeit mit
Leistungslisten erfordert einen gewissenhaften
Umgang mit den Beurteilungen, die durch ein sol-
ches Verfahren enorm an Gewicht gewinnen.

Die Stellen des Innendienstes in den Service-
bereichen und Leistungszentren wie z.B. Pressestel-
le, Zentrale Verwaltung und Steuerung, Einsatzzen-
trale, Technik und Logistik, Vorbeugender Brand-
und Gefahrenschutz, Landesfeuerwehrschule wer-
den ausgeschrieben.

So haben die  Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die
Möglichkeit, sich außerhalb des Einsatzdienstes auf
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einen Arbeitsplatz zu bewerben, der ihren Neigun-
gen und Wünschen entspricht.

Die Spitzenämter der Besoldungsgruppen A12
und A13 im Einsatzdienst werden grundsätzlich
durch wertgleiche Umsetzungen aus dem Innen-
dienst besetzt; nur im Ausnahmefall erfolgt die Aus-
wahl durch Ausschreibung. Die Entscheidung, wer
in welcher Funktion eingesetzt wird, trifft die Amts-
leitung.

Diese Verfahrensweise wird verständlich, wenn
man weiß, dass die Feuerwehrleute - im Gegensatz
zu anderen Vollzugsdiensten - eine Verwendung im
Einsatzdienst an den Feuer- und Rettungswachen
einer Tätigkeit im Innendienst weit überwiegend vor-
ziehen. Diejenigen, die die Spitzenämter  im Ein-
satzdienst anstreben, müssen sich aus eigenem An-
trieb heraus auf die insgesamt weniger beliebten
Innendienststellen bewerben und bestimmen so mit,
ob und wann sie ihre Karriere fortsetzen. Die „be-
gehrte“ Rückkehr in
den Einsatzdienst
kann für die Mitar-
beiterinnen und Mit-
arbeiter so regelhaft
vorgesehen werden.
Außerdem wird si-
chergestellt, dass
das bewährte
Rotationsprinzip in
der Feuerwehr auch
für den gehobenen
Dienst erhalten
bleibt.

Die Dienststelle
hat zusammen mit
dem Personalrat au-
ßerdem Mobilitäts-
grundsätze veran-
kert. Die Beamtin-
nen und Beamten des gehobenen Dienstes  - ins-
besondere in den Besoldungsgruppen A12 und A13
- können im Einzelfall wertgleich vom Einsatzdienst
zum Innendienst, vom Innendienst in den Einsatz-
dienst oder innerhalb des Einsatzdienstes umge-
setzt werden, um die Fluktuation zwischen Innen-
und Einsatzdienst bei einer geringen Zahl von
Beförderungsmöglichkeiten sicherstellen zu können
und um zu verhindern, dass einzelne Beamte dau-
erhaft nur einen Aufgabenbereich kennenlernen.

Dabei soll die Beamtin bzw. der Beamte den Ar-
beitsplatz mindestens fünf Jahre lang ausgefüllt
haben, bevor sie bzw. er auf einen anderen Arbeits-
platz umgesetzt wird. Die Verwendungswünsche für
wertgleiche Wechsel werden durch die Personalab-
teilung aufgenommen. Eine Obergrenze für die
Verwendungsdauer auf einem Arbeitsplatz ist jedoch

nicht festgeschrieben, damit im Einzelfall auch die
Möglichkeit besteht, die Beamtin bzw. den Beam-
ten an seinem Arbeitsplatz zu belassen („Die richti-
ge Person am richtigen Platz“).

Die Geschlossenheit des Personalkörpers macht
es möglich, teilweise auch nötig, feste personal-
wirtschaftliche Regularien zu entwickeln, um trans-
parente, nachvollziehbare und damit akzeptable
Personalentscheidungen treffen zu können. Den
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern werden Entschei-
dungen abgenommen und Spielräume eingeengt.
Dies wird je nach persönlicher Wesensart als ange-
nehm oder als Bevormundung empfunden. Eigene
Initiative kann verloren gehen, Anspruchsdenken
macht sich schnell breit.

Andererseits ist ein großes Maß an (planvoller)
Mobilität - und damit die Gelegenheit, sehr unter-
schiedliche berufliche Erfahrungen zu machen -
vorhanden, um das wir Verwaltungsmenschen un-

sere Feuerwehr-
kolleginnen und -
kollegen manchmal
beneiden.
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Erfahrungen mit der Einrichtung einer „Anlaufstelle zur Lösung von Personal-
konflikten am Arbeitsplatz“ in einem Großkrankenhaus

Alfred Fleissner, Universitätskrankenhaus Eppendorf

Aus den Behörden

Zusammenfassung

Das durch direktes Mobbing und indirekt-struktu-
rell in Großkrankenhäusern vorhandene Konflikt-
potential führt auch am Universitätskrankenhaus
Eppendorf (UKE) zu wirtschaftlichen und
psychosozialen Einbußen. Diese kann die Organi-
sation als Arbeitgeber vermindern, indem sie Mög-
lichkeiten frühzeitiger Konfliktbearbeitung und -
lösung eröffnet. Am UKE ist es gelungen, mit Hilfe
fachkundiger Beratung von außen und Unterstüt-
zung der Personalräte 1997 eine Dienstvereinbarung
abzuschließen (im Anhang wiedergegeben), die die
Einrichtung einer entsprechenden Anlaufstelle zur
Mediation von Personalkonflikten am Arbeitsplatz
vorsah. Dabei traten Probleme auf, die hier erläu-
tert werden. Als Antwort auf mikropolitische und
organisationsstrukturelle Widerstände wurden ver-
schiedene Strategien erprobt: u a. die Einrichtung
eines „Runden Tisches“ für alle am Thema Mobbing
Interessierten und das Angebot einer anwendungs-
orientierten Vorlesungsreihe „Konflikt- und
Motivationsforschung am Arbeitsplatz“ (seit drei
Jahren). Aus diesen Aktivitäten hat sich auch die
Gründung eines eingetragenen Vereins ergeben,
der die Unterstützung und Rehabilitation von
Mobbingopfern anstrebt. Ihre durch Reflexion so-
wie soziale und professionelle Unterstützung wie-
derhergestellte Leistungsfähigkeit und erweiterte
soziale Erfahrung kann in mehrfacher Hinsicht von
Nutzen sein: persönlich, für den alten oder neuen
Arbeitgeber, für die Solidargemeinschaft und als
mutmachendes Beispiel für andere Betroffene.

Hintergrund

Das deutsche Gesundheitswesen steht aus ver-
schiedenen Gründen seit einiger Zeit in der Kritik.
Der Ansicht, dass einer erheblichen Misswirtschaft
Grenzen gesetzt werden müssen, steht die Befürch-
tung gegenüber, dass mit überzogenen Reaktionen
wichtige medizinische Versorgungseinrichtungen
kaputtgespart würden. In einer Analyse möglicher
Ursachen für Fehlentwicklungen im Krankenhaus
wurden Machtmissbrauch und Fehlervertuschung
bei Führungskräften beschrieben (Fleissner u. a.
1995). Diese Arbeit zielte u. a. darauf ab, vor dem

Teufelskreis aus Intoleranz und Wirklichkeitsverlust
zu warnen (S. 168-169), der sich aus der Rolle „Halb-
götter in Weiß“ ergeben kann und dessen Auswir-
kungen dem übrigen Personal dann zu schaffen ma-
chen. Einsichtsvolles Umdenken und daraus abge-
leitete Reorganisationsmaßnahmen könnten Gele-
genheit zu dringend erforderlichen Qualitätsverbes-
serungen geben, insbesondere an Universitätskli-
niken, an denen die Tripelhierarchie (aus wissen-
schaftlichen, medizinischen und administrativen
Kompetenzen) zur Überheblichkeit verleitet haben
mag. Obwohl hochwahrscheinlich ein Scheitern von
Reformversuchen in derartigen Institutionen droht,
ist die Hoffnung nicht völlig aus der Luft gegriffen.
Wie unermüdliche Versuche einer Intervention im-
mer wieder einmal zu unerwarteten Erfolgen führen,
so hat es den Anschein, dass die Darlegung der
Mechanismen trotz verkrusteter Machtstrukturen
längst überfällige Veränderungen bewirken konnte.

Die Zeitgeschichte lehrt bedauerlicherweise, dass
es einzelnen Personen mit Zivilcourage selbst un-
ter Inkaufnahme von Nachteilen nur selten gelingt,
suboptimale Lösungen durch bessere zu ersetzen.
Thomas Kuhn (1978) vertritt die Ansicht, dass ein
Paradigmenwechsel erst mit dem Aussterben der
Verfechter von überholten Standpunkten möglich
werde. Schließlich liegt es in der Natur des Men-
schen, dass er eine komplizierte Konfliktlage, die
wenig lösbar erscheint, weitgehend verdrängt und
möglichst gar nicht wahrnimmt. Außerdem schadet
es gewöhnlich der angestrebten Karriere, den Fin-
ger allzu deutlich in die Wunde zu legen. Wer Kritik
übt, sei sie noch so berechtigt und konstruktiv ge-
meint, wird leicht als unbequemer Nestbeschmutzer
ausgemacht und dann als ein Störenfried nach
Möglichkeit aus dem Betrieb entfernt. Den jüngsten
Beweis dafür haben die Vorgänge bezüglich frag-
würdigen Finanzgebarens einiger EU-Kommissare
im Europa-Parlament geliefert. Suspendiert wurde
der Kontrolleur, der nach vergeblichen Korrekturan-
stößen auf dem Dienstweg diesen dann nicht mehr
eingehalten und die Öffentlichkeit alarmiert hatte.

Eine Aussonderung unliebsamer Kollegen gelingt
leicht durch Diffamierung, ohne den Nachweis
schuldhaften Verhaltens oder gar strafbarer Hand-
lungen führen zu müssen. So ist der Personalrat für
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das wissenschaftliche Personal (WPR) am Hambur-
ger Universitätskrankenhaus Eppendorf (UKE) An-
fang 1995 zurückgetreten. Über die Rücktritts-
schiene wurde eine veränderte Zusammensetzung
des WPR-Gremiums angestrebt. Folgerichtig fanden
sich einige der aktivsten kritisch eingestellten
Personalratsmitglieder bei den fälligen Neuwahlen
nicht auf den Gewerkschaftslisten wieder. Aus der
Erwägung, dass nicht das gesamte Personal mit den
herrschenden Verhältnissen zufrieden sein konnte,
beschlossen die so Ausgegrenzten, sich mit einer
eigenen „Assistentenliste Reform im UKE“ zur Wahl
anzubieten. Der oben erwähnte konstruktiv gemein-
te Beitrag mit dem Titel „Korruption im Krankenhaus:
Die Tripelhierarchie, ihre Folgeprobleme und mög-
liche Gegenmaßnahmen“ war nicht zuletzt eine Re-
aktion auf den ungerechtfertigt erscheinenden
Personalratsrücktritt. Wer mehr über die Ziele der
neuen Gruppe wissen wollte, bekam eine Kopie des
Artikels als „Visitenkarte“.

Das Ergebnis der Neuwahlen übertraf alle Erwar-
tungen. 40 % der Angestellten-Stimmen entfielen auf
die neue Liste, die sich nach dem Motto „im UKE
arbeiten soll in Zukunft bedeuten: Unser Können
Entscheidet“ für Verbesserungen im Betrieb einset-
zen wollte. Anscheinend ist die Zeit reif gewesen für
die Einleitung von Reformen. Mit der Entscheidung,
dem UKE ein modernes Management zu geben,
hatte die vorgesetzte Behörde auf die Häufung von
Skandalmeldungen reagiert. Allerdings war vielen
Diskussionen, die von Mitgliedern der „Assistenten-
liste Reform im UKE“ mit Kolleginnen und Kollegen
geführt wurden, große Skepsis zu entnehmen. Die
Unzufriedenheit am Arbeitsplatz beruhte auf solchen
Mängeln im Betrieb, die nicht durch ein übergestülp-
tes Management zu beheben waren. Dem Verneh-
men nach fehlte eine ausreichende Führungs-
qualifikation bei den Vorgesetzten. Anstelle der Be-
kundung von Vertrauen und Anerkennung war das
Schüren von Konflikten an der Tagesordnung und
beeinträchtigte die Leistungen der Beschäftigten.

Konfliktlösung

Die Reformliste wies auf die wirtschaftlichen Aus-
wirkungen von im Verborgenen schwelenden un-
gelösten Konflikten hin. Eine einfache Kalkulation
ergibt in einem Großkrankenhaus wie dem UKE jähr-
liche Verluste in zweistelliger Millionenhöhe allein
aufgrund „klimatischer Störfaktoren“, zum Beispiel
innere Kündigung und mobbingbedingte Erkrankun-
gen. Wenn man das Personal eines Krankenhau-
ses als das wichtigste Kapital anerkennt, wie im
Sollkonzept des neuen Managements vorgesehen
(UKE-Direktion, 1993), muss das mit tiefgreifenden
Folgen für die Personalführung verbunden sein.
Aufgrund der Initiative im WPR fand sich der kauf-
männische Direktor des UKE bereit, den

Mobbingexperten Leymann mit einem Beraterver-
trag an das UKE zu verpflichten. Nachdem sich
Leymann anhand einiger aktueller Konflikte einen
Eindruck von den „Spezifika des UKE“ verschafft
hatte, erarbeitete er im Laufe der Zeit eine Reihe
von Vorschlägen, zum Beispiel zu folgenden The-
men:

– Mitarbeiter, die gerade ausgegrenzt werden,
– Ausbildung von Personen für Anlaufstellen,
– Ideen für Maßnahmen, um zu beeinflussen,
– Analyse von Fällen, die ausgestoßen werden

oder geworden sind,
– Betriebliche Ursachen für Mobbingprozesse,
– Teil einer Personalpolitik in Richtung Human

Resource Management,
– Schlichtungsgespräche.

Nach Leymann sind schöne Worte und Lippen-
bekenntnisse bei gespannter Atmosphäre und in
Dauerkonfliktsituationen wenig hilfreich. Leitbild-
formeln und „goldene Kundenregeln“ bleiben so
lange zum Scheitern verurteilt, wie sie nicht über-
zeugend mit Leben gefüllt werden. Eine richtung-
weisende Betriebsvereinbarung „Partnerschaftliches
Verhalten am Arbeitsplatz“ der Volkswagen AG be-
durfte flankierender vertrauensbildender Maßnah-
men, um nicht ins Leere zu gehen. In der Vorlesungs-
reihe „Konflikt- und Motivationsforschung am Ar-
beitsplatz“ berichteten Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter des Wolfsburger Werkes, wie mittels Schu-
lung von betrieblichen Vorgesetzten, Mitgliedern des
Betriebsrats, Angestellten in Personalwesen, Ge-
sundheitsschutz und Werkschutz sowie den Frauen-
beauftragten versucht wurde, hier eine Basis zu
schaffen. Auch für Leymann lag der Schlüssel zum
Erfolg weniger in der konkreten Betreuung von
Mobbingopfern durch ihn selbst als vielmehr in der
Schulung von Fachleuten, die mit den nötigen Kom-
petenzen versehen auch weiterhin wirksam handeln
könnten, wenn er selber nicht mehr zur Verfügung
stünde. Aber die menschenunwürdige Situation von
aktuell Betroffenen erforderte gemäß seiner Ein-
schätzung direkte Sofortmaßnahmen.

Das Projekt „Einrichtung einer Anlaufstelle“ war
darauf ausgerichtet, personelle Problemfälle schnell-
stens zu erkennen und effizient zu behandeln. Die
vorgeschlagenen Maßnahmen sollten die Möglich-
keit bieten, über ein Feedback-System strukturelles
Wissen zu sammeln, um langfristige Veränderungen
anstreben zu können. Die Zahl der schweren Fälle
sollte so schnell wie möglich verringert werden.
Auch sollte die Wiedereingliederung von problema-
tischen Personalfällen angestrebt werden. Die ein-
schlägige Forschung belegt, dass die Ausgrenzung
von Mitarbeitern in Betrieben und Organisationen
weit verbreitet ist und schnell einen selbständigen
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Verlauf mit immer weiter eskalierenden Konfliktzu-
ständen annimmt (Leymann 1993; Niedl 1995;
Resch 1994). Aus eigener Kraft können sich betrof-
fene Menschen dann kaum noch aus verfahrenen
Situationen befreien. Für solche Menschen müssen
Anlaufstellen geschaffen werden, deren Konflikt-
berater weitgehende Befugnisse zur Klärung vor Ort
haben. Unabdingbar sind auch eine breite Streu-
ung von Informationen über das Phänomen
Mobbing, eingehende Schulungen zur Konfliktlö-
sung und die deutliche Verfolgung einer Betriebs-
politik, die aggressive Formen einer Konflikt-
eskalation als Vergehen gegen die Interessen des
Unternehmens ansieht und für jeden nachvollzieh-
bar ahndet.

Für Betroffene muß die Nutzung einer Anlaufstel-
le unbedingt auf freiwilliger Basis geschehen. Für
Vorgesetzte sollte die Teilnahme an Vermittlungs-
gesprächen mit der Anlaufstelle als eine Verpflich-
tung angesehen werden. Dieses besonders zum
ersten, weil eh Machtungleichheit besteht, die in
Streitgesprächen zwischen Betroffenem und Vorge-
setztem stark einwirkt, und zum zweiten, weil die
Anlaufstelle gerade hier eine Möglichkeit der neu-
tralen Vermittlung anbieten kann. Für diesen Punkt
einer Personalpolitik empfiehlt es sich, die Regeln,
die für die Organisationsmitglieder gelten sollen,
besonders sorgfältig zu diskutieren. Dabei sollten
weniger parteipolitische Überlegungen angestellt
werden, sondern man sollte sich von echten Grund-
sätzen der „Third-Party-Intervention“-Theorien (Wal-
ton 1969) beeinflussen lassen.

Nach Leymann ist eine Anlaufstelle dann effektiv,
wenn sie im Rahmen eines für sämtliche Mitglieder
verbindlichen Regelwerks wirken kann. Auch auf den
höchsten Führungsebenen darf es nie das Privileg
geben, nur vor sich selbst verantwortlich gemein-
schaftliche Rechtsregeln willkürlich zu handhaben.
Sie muss Ausdruck eines Willens in der Organisati-
on sein. Folgende Teilziele wurden genannt:

– Schutz der Organisation und deren Mitglie-
der vor Willkür, die zu hohen Kosten, Krank-
heit und Good-Will-Verlusten führen kann,

– die Möglichkeit des frühen Auffangens,
– die Möglichkeit der früheren Intervention,
– die Möglichkeiten der früheren Vermittlung

und Aussprache im Rahmen eines für alle Mit-
glieder verbindlichen Regelwerks,

– über die laufende Auswertung der Arbeit Un-
terlagen zu schaffen für fortlaufende
Effektivierung des verbindlichen Regelwerkes
in Kooperation zwischen den Tarifparteien,

– Möglichkeiten für Betroffene zu schaffen, um
frühzeitig aus verfahrenen Situationen auszu-
steigen unter Bewahrung der im Grundgesetz
dargelegten menschlichen Würde,

– Vermittlung von Angeboten der Berufs-
rehabilitierung, wenn vonnöten,

– Dokumentarische Aufarbeitung von Fällen,
wenn von Interesse,

– Vermittlung von verschiedensten Helfern, die
für Betroffene in Frage kommen können.

Die Diskussion der Vorschläge führte zum Einver-
nehmen zwischen den Personalräten und dem Di-
rektorium des UKE über die vordringliche Aufgabe
der Einrichtung einer „Anlaufstelle zur Lösung von
Personalkonflikten am Arbeitsplatz“. Trotz beträcht-
licher Anlaufschwierigkeiten konnten die Personal-
räte des UKE am 16. Oktober 1997 in einer gemein-
samen Personalinformation darüber berichten, dass
ihr Betrieb als eines der ersten Unternehmen in der
Bundesrepublik am 24. Juli 1997 eine Dienst-
vereinbarung zur Bekämpfung von Mobbing abge-
schlossen hat (siehe Anhang).

Informationspolitik

Entsprechend § 3 dieser Dienstvereinbarung
(Informationspflicht) wurde vorgeschlagen, allen im
UKE Beschäftigten den Text der Dienstvereinbarung
mit dem folgenden Anschreiben zuzuschicken:

„Im UKE nimmt das Direktorium die krankmachen-
den Folgen unbewältigter Konflikte am Arbeitsplatz
so ernst, dass der Mobbing-Experte Prof. Dr. Heinz
Leymann seit Ende 1995 als Berater für die Perso-
nalräte tätig sein durfte. Er hat überzeugend darle-
gen können, dass die in vielen Betrieben übliche
Verleugnung der Existenz arbeitsplatzbedingter,
durch das sogenannte Mobbing verursachter
Stresserkrankungen nicht nur dem Ziel einer Huma-
nisierung der Arbeit zuwiderläuft und über ungenü-
gend analysierte Faktoren wie Fehlzeiten, innere
Kündigung, Fehlerhäufung, Sabotage und vieles
andere mehr zu unnötig hohen wirtschaftlichen Ver-
lusten führt, sondern auch eine Vielzahl wertvoller
Arbeitskräfte vorzeitig aus dem Dienst ausscheiden
läßt. Im Sinne der frühzeitigen Klärung von Konflik-
ten soll ein konstruktiver Dialog gefördert werden.“

Anstelle einer solchen Mut machenden, aber eher
selbstkritischen Information wurden eine Pressemit-
teilung im Oktober 1997 und ein Bericht in der UKE-
Zeitung im Dezember 1997 für ausreichend gehal-
ten. Aus der Erkenntnis, dass sich nur allzu wenige
Betroffene nach der Anlaufstelle erkundigten, kon-
zipierte eine Arbeitsgruppe in einem sich monate-
lang hinziehenden Abstimmungsprozess zwischen
Personalräten und Dienststelle ein Faltblatt, das
nach vielen kleinen Abwandlungen im November
1998 dem rund tausend Köpfe zählenden wissen-
schaftlichen Personal am Arbeitsplatz zugestellt
wurde. Ab Februar 1999 werden nach und nach
auch alle zum nichtwissenschaftlichen Personal
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gehörenden rund 5500 Beschäftigten mittels Falt-
blatt über die Einrichtung der Anlaufstelle informiert.

Wenn man die zurückhaltende Informationspolitik
des UKE in Rechnung stellt, wird es kaum verwun-
dern können, dass sich im UKE von Mitte 1997 bis
Mitte 1998 mit etwa 30 Betroffenen nur rund 10 %
von den statistisch erwarteten 250 bis 300
Mobbingfällen an Leymann und seinen Vertreter, den
Schreiber dieser Zeilen, gewendet haben. Selbst
wenn man des weiteren noch  etwa 40 Telefonate
hinzuzählt, in denen mit einmaliger Beratung und
der Zusicherung, bei Eskalation zur Verfügung zu
stehen, bereits genügend geholfen werden konnte,
darf man davon ausgehen, dass viele
Mobbingbetroffene noch nicht erreicht worden sind.
Neben der fehlenden Information kommt allerdings
ein weiterer Grund in Betracht, weshalb ein Kontakt
zur Anlaufstelle nicht zustande kam. Weit verbreitet
herrscht im UKE eine ausgeprägte Angst, „den
Mund aufzumachen“. Das Personal kennt, vermit-
telt durch das Statuieren von Exempeln, genügend
abschreckende Beispiele und misstraut zu Recht al-
len Aufforderungen, ehrlich und offen heraus die
Meinung zu sagen. Aus Andeutungen lässt sich ab-
leiten, dass in sehr vielen Arbeitseinheiten jahrelan-
ge Konflikte ungelöst schwelen und eine Bearbei-
tung der zerrütteten Verhältnisse als hoffnungslos
angesehen wird.

So gut wie alle Fälle, in denen die Anlaufstelle um
Hilfe gebeten wurde, zeichnen sich dadurch aus,
dass Vorgesetzte deutlich involviert waren, sei es,
dass sie selber mit ihrem Verhalten zum Mobbing
beigetragen haben, sei es, dass sie mit der von ih-
nen erwarteten Konfliktlösung überfordert waren.
Diese Feststellung stimmt mit Ergebnissen von Zapf
überein, der gegenüber den Untersuchungs-
ergebnissen von Leymann in Schweden, wo
Vorgesetztenmobbing seltener vorzukommen
scheint als Kollegenmobbing, für Deutschland eine
Vorgesetztenbeteiligung von mehr als 70% bis zu
100% beschreibt (Zapf 1999).

Zapf listet in seinem Forschungsreferat die folgen-
den, mit Hilfe von Faktorenanalysen gefundenen
Mobbingfaktoren auf:

– Mobbing über organisationale Maßnahmen,
die schwerpunktmäßig die Arbeitsaufgaben
und den Entzug von Entscheidungskompe-
tenzen betreffen.

– Soziale Isolierung: man spricht nicht mehr mit
der betroffenen Person und lässt sich nicht
mehr ansprechen. Man meidet die betroffene
Person und grenzt sie aus.

– Angriff auf die Person und ihre Privatsphäre:
man macht die Person lächerlich und reißt
Witze über das Privatleben.

– Verbale Drohungen bzw. verbale Aggression:

z. B. anschreien, kritisieren und demütigen vor
versammelter Mannschaft; und

– Androhung oder Ausübung körperlicher Ge-
walt.

In den UKE-Fällen lagen diese Mobbingfaktoren
in verschiedenen Kombinationen vor. Eine Demüti-
gung von unliebsamen Personen durch Beauftra-
gung mit minderwertigen Tätigkeiten scheint dabei
ebenso typisch zu sein wie deren Herabsetzung
durch abfälliges Gerede. Die Angst, wegen kleiner
Fehler unangemessen bestraft zu werden, lähmt vie-
lerorts die durchaus vorhandene Leistungsbereit-
schaft. Vielleicht setzt mit der geplanten Einführung
von Qualitätssicherungssystemen im UKE ein
Umlernprozess ein. Schließlich gehen moderne Kon-
zepte eines Qualitätsmanagements davon aus, dass
Fehler für die stets angestrebten Verbesserungen
genutzt werden können. In einem Entwurf für ein
QS-System (Entwurf 11/98) hat sich der Ärztliche
Direktor des UKE bereits festgelegt (siehe S. 21,
Punkt 19, Umgang mit unerwünschten Ereignissen):

„Ein formalisiertes Verfahren wird einge-
führt, durch das Fehler erkannt, rück-
verfolgt und ursächlich geklärt werden. In
dem Verfahren sollen vorbeugende Maß-
nahmen vorgesehen werden. Überlegun-
gen sollen angestellt werden, welche Ri-
siken und Fehlermöglichkeiten in dem
Verfahren liegen können. ... Korrektur-
maßnahmen setzen eine unvoreingenom-
mene Berichterstattung voraus. Identifika-
tion und Berichterstattung unerwünschter
Ereignisse sind die Pflicht und Verantwor-
tung eines jeden einzelnen Mitarbeiters
des Universitäts-Krankenhauses.“

Damit kommt erstmals ein ungeheures
Problemlösungspotential ins Spiel, das der Anlauf-
stelle nicht zur Verfügung steht. Bisher zeichnen sich
die Bereiche, in denen eine Konfliktbearbeitung drin-
gend erforderlich ist, besonders durch mangelnde
Einsicht und fehlende Gesprächsbereitschaft aus.
Versuche zu Terminabsprachen werden mit dem
wohlfeilen Argument fehlender Zeit von der Profes-
sorenschaft abgeblockt, wenn es um die Bearbei-
tung von Problemfällen durch die Anlaufstelle geht.
Da eine Anlaufstelle ein Drei-Parteien-Gespräch
nicht erzwingen kann, wenn eine Seite das ablehnt,
dürften solche Fälle zukünftig unter
Qualitätssicherungsaspekten geklärt werden kön-
nen.

Leymann schreibt in seinem Halbjahresbericht:
„Während der sehr kurzen Zeit, in der es eine

Anlaufstelle mit Ansprechpartnern gibt, kann man
deutliche Tendenzen erkennen. Unter der Voraus-
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setzung, dass Vorgesetzte und weitere Mitarbeiter
des UKE sich an die Regeln in der Dienst-
vereinbarung halten, kann ein Ansprechpartner der
Anlaufstelle in wenigen Zusammenkünften eine po-
sitive und konstruktive Lösung des Konflikts erzie-
len. Dies scheint nicht einmal so schwer zu sein,
denn es scheint oft hinzureichen, dass überhaupt
einfache Gespräche über einen Konflikt von neutra-
ler Seite angeboten werden. In rund zwanzig telefo-
nisch behandelten Fällen hat die Information über
die Art der Vermittlungsarbeit der Anlaufstelle ge-
nügt, dass es zu keinem weiteren Gesprächstermin
zu kommen brauchte. Es ist notwendig, dass der
Kaufmännische Direktor durch seine Personalabtei-
lung ein Fortbildungsprogramm anlaufen lässt, das
den Führungskräften Führungskompetenzen bei-
bringt. Dies gilt besonders für Führungskräfte auf
Direktions- und Professorenebene. Auf diesen hö-
heren Ebenen sollte die Weiterbildung durch
‘Coaches’ vorgenommen werden, wie dies in den
Leitungen von vielen großen Industriebetrieben ge-
schieht.“

Weiterungen

Durch das Angebot einer Vorlesungsreihe zur
Konflikt- und Motivationsforschung am Arbeitsplatz,
für die Leymann in seinen Vorschlägen hochrangi-
ge Experten genannt hatte, sollte allen Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern im UKE Gelegenheit zur
umfassenden Information gegeben werden. Die Er-
fahrungen der vergangenen sechs Semester haben
jedoch gezeigt, dass im UKE bisher nur wenige (zwei
bis zehn Personen) ein solches Angebot regelmä-
ßig nutzen. Den Themenkatalog erhalten alle Klini-
ken, Institute und Verwaltungseinheiten, außerdem
werden die Vorträge in der monatlichen Ausgabe
der UKE-Termine angekündigt. Auf Befragen haben
nicht wenige ihr Fernbleiben mit der Sorge begrün-
det, durch einen Besuch einer solchen Veranstal-
tung Nachteile zu bekommen. Auch eine weitere
regelmäßige Einrichtung, nämlich ein „Runder Tisch

zu Mobbingfragen“, der an jedem ersten Freitag im
Monat von 14.00 bis 16.00 Uhr im Seminarraum der
Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie stattfindet,
wird bisher nahezu ausschließlich von Auswärtigen
besucht, die über Mundpropaganda davon erfah-
ren haben. Eigentlich zur Information und zur Be-
sprechung von Problemen für Beschäftigte, Füh-
rungskräfte und Personalratsmitglieder gedacht, hat
sich auch diese Veranstaltung für das Umfeld als
wichtig erwiesen. Sieht man die Universität in einer
gewissen Bringeschuld, ihr Expertentum für die Öf-
fentlichkeit nutzbar zu machen, lassen sich dieser
Entwicklung durchaus positive Züge abgewinnen.

Als Leymann zum Beispiel bei einer Diskussion
am Runden Tisch vom PSYCHOASE-Konzept
(Fleissner, 1993) erfuhr, ermunterte er dazu, inno-
vative Versuche mit geänderten Lebensbedingun-
gen auch für Mobbingopfer zu ermöglichen. Das A
als Kürzel für ‘Aufbruch’, ‘Alternative’, ‘Anders’, ‘Auf-
fangen’, ‘Arbeit’, das die PSYCHOSE symbolisch in
die PSYCHOASE verwandelt, könnte auch für ‘An-
fang’ bei der Idee stehen, die Rehabilitation von
Mobbing-Betroffenen in einem Verein gemeinschaft-
lich fördern zu wollen.

Bezüglich der ethischen Zielsetzung herrschte
rasch Einigkeit, doch erwies es sich als schwierig,
über das praktische Vorgehen Einvernehmen her-
zustellen. Bisher sind viele Rehabilitationsprojekte
gescheitert, aber die  Hoffnung, aus gemachten
Fehlern zu lernen und auch im konfliktträchtigen
Umfeld von Mobbing-Betroffenen helfen zu können,
hat eine Gruppe zusammengeschweißt, die in der
Diskussion über den Begriff der Streitkultur zum
Begriff Kommunikationskultur gelangt ist. Vorge-
schlagene Vereinsnamen wurden erwogen und ver-
worfen, bis mit KLIMA (Konflikt-Lösungs-Initiative
Mobbingopfer-Anlaufstelle) ins Schwarze getroffen
war. Die Initiative ist offen für Anregungen und zu-
gänglich für alle, die einen „Strukturwandel der Po-
litischen Kultur“ befürworten und neue Formen so-
zialen und professionellen Handelns einbringen
wollen.
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Dienstvereinbarung

Zwischen der Universität Hamburg Universitäts-
Krankenhaus Eppendorf vertreten durch das Direk-
torium,  dieses vertreten durch den Kaufmännischen
Direktor  und dem Personalrat für das nicht-
wissenschaftliche Personal (NPR) und dem Perso-
nalrat für das wissenschaftliche Personal (WPR)
beim Universitäts-Krankenhaus Eppendorf wird auf
der Grundlage des § 83 des HmbPersVG folgende
Dienstvereinbarung über die Einrichtung einer An-
laufstelle zur Lösung von Personalkonflikten am Ar-
beitsplatz getroffen:

Präambel

Als Mobbing/Psychoterror werden Angriffe und
Übergriffe bezeichnet, die die Kommunikations-
möglichkeiten des /der Betroffenen einschränken,
dessen/deren soziale Beziehungen und soziales
Ansehen schädigen, dessen/deren Berufs- und Ar-
beitssituation schädigen und zu gesundheitlichen
Schäden führen, sowie ein Ausstoßen oder eine
Ausgrenzung aus dem Betrieb bezwecken oder zur
Folge haben. Beeinträchtigungen dieser Art treten
besonders dann ein, wenn die An- oder Übergriffe
häufig und eher dauerhaft vorkommen.

Die Vertragspartner stimmen darüber überein, daß
die Ausübung von Mobbing gemäß der Definition
als Verletzung der Menschenwürde bezeichnet wird.
Mobbing am Arbeitsplatz kann zur psychischen und
physischen Schädigung des/der Betroffenen führen.
Dadurch treten Produktionsverluste ein, die für das
UKE erhöhte Kosten nach sich ziehen. Es soll eine
Struktur vereinbart werden, welche die Beschäftig-
ten des UKE frühzeitig vor Schädigungen in ihrem
sozialen und beruflichen Ansehen schützt.

Im Sinne eines offenen und kooperativen
Führungsverständnisses im UKE wird die Einrich-
tung einer Anlaufstelle als geeignete Maßnahme im
Rahmen einer qualitativen Personalpolitik anerkannt.
Die Anlaufstelle trägt dazu bei, daß das Betriebskli-
ma verbessert und die Arbeitszufriedenheit der Be-
schäftigten erhöht wird. Dadurch wird erreicht, daß
die Beschäftigten im UKE ihre Leistungsfähigkeit
und -motivation steigern.

§1. Geltungsbereich

Die Dienstvereinbarung umfaßt

a. sachlich

Die Einrichtung einer Anlaufstelle zur Lösung von
Personalkonflikten am Arbeitsplatz

b. persönlich

Alle MitarbeiterIinnen im UKE (einschließlich Be-
amte, Hochschullehrer und Auszubildende)

c. örtlich

Das Universitäts-Krankenhaus Eppendorf ein-
schließlich Fachbereich Medizin

§ 2. Leistungsbild der Anlaufstelle

§ 2.1. Ziele

Die Anlaufstelle verfolgt die Ziele
– Konflikte frühzeitig zu erkennen und aufzufan-

gen.
– Das UKE und seine Beschäftigten vor willkür-

lichen Handlungen zu schützen, die darauf
abzielen, sie in ihrem sozialen und beruflichen
Ansehen im Sinne der Präambel zu schädi-
gen.

– Krankheit und Kosten als Folge von Konflik-
ten am Arbeitsplatz zu vermeiden.

– Hilfe und Unterstützung bei Wiederein-
gliederung in das berufliche Umfeld zu leisten.

§ 2.2. Aufgaben

Aufgaben der Anlaufstelle sind
– Information und Beratung der sich an die An-

laufstelle wendenden GesprächspartnerInnen
(Betroffene) über Möglichkeiten zur Bewälti-
gung der Situation.

– Vermittlung zwischen den am Konflikt Betei-
ligten und Betroffenen.

– Aufklärung über Mechanismen von Konflikten
am Arbeitsplatz und Erarbeitung und Durch-
führung von Maßnahmen zur Lösung von
Konflikten am Arbeitsplatz

– Vermittlung von Angeboten der Berufs-
rehabilitierung

– Pflege eines Netzwerkes mit internen und ex-
ternen fachspezifischen Institutionen

– Soziale und psychische Hilfe und Unterstüt-
zung der Betroffenen

– Schulung
– Die Anlaufstelle klärt über bestehende

Mitwirkungs- und Mitbestimmungsrechte im
Sinne des Personalvertretungsgesetzes und
Schwerbehindertengesetzes auf.

– Gegebenenfalls Vermittlung von einzelnen
Ratsuchenden an entsprechende Einrichtun-
gen

– Berichtserstattung

Die Anlaufstelle berichtet halbjährlich anonymisiert
dem Direktorium und den Personalräten in Form
einer analytischen und nicht deanonymisierbaren
Bewertung der Fälle inklusive einer Darstellung und
Interpretation der Analyseergebnisse.

Anhang
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Die Anlaufstelle nimmt jeden Gesprächspartner an
und führt ihre Aufgabe so aus, daß sie den individu-
ellen Erfordernissen der Gesprächspartner gerecht
wird.

§ 2.2.1 Kompetenzen

Die Anlaufstelle ist in der Ausübung ihrer Tätig-
keit weisungsfrei. Die in der Anlaufstelle Tätigen ar-
beiten unabhängig von Dienststelle und Personal-
rat. Der Anlaufstelle sind die zur Durchführung ihrer
Aufgaben benötigten Informationen rechtzeitig und
umfassend zur Verfügung zu stellen.

Die Mitarbeiter der Anlaufstelle dürfen bei der Er-
füllung ihrer Aufgaben und Pflichten nicht behindert
und wegen ihrer Tätigkeit in ihrer beruflichen Ent-
wicklung nicht benachteiligt werden. Die Anlaufstelle
hat zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben die Befugnis,
sich durch sachverständige Personen beraten zu
lassen. Entstehen Kosten durch das Hinzuziehen
von Beratungsleistungen, ist dies mit der Dienststelle

abzustimmen. Fortbildungsmaßnahmen, die zur
Zielerreichung notwendig sind, werden in Abstim-
mung mit der Dienststelle vorgenommen.

§ 2.3. Struktur der Anlaufstelle

§ 2.3.1. Personalstruktur

Die Betreuung der Anlaufstelle wird für längstens
ein Jahr Herrn Prof. Leymann übertragen, der in die-
ser Zeit die mit Konfliktlösungen beauftragten Per-
sonen supervidiert. Zur Regelung der zukünftigen
Personalstruktur wird die Arbeitsgruppe „Dienst-
vereinbarung Anlaufstelle“ die Erfahrungen auswer-
ten und nach Vorlage eines Erfahrungsberichts 6
Monate nach Abschluß der Dienstvereinbarung Vor-
schläge für die Folgejahre erstellen.

§ 2.3.2. Qualifikationsstruktur

Die Leitung der Anlaufstelle muß weitreichende
fachliche, soziale und personenbezogene Kompe-
tenzen aufweisen. Die Stellenbeschreibung wird
hierauf ausgerichtet.

§ 2.3.3. Raumstruktur

Der Anlaufstelle ist die notwendige räumliche und
sachliche Ausstattung zur Verfügung zu stellen.

§ 2.3.4. Beratungsstruktur

Die Anlaufsstelle soll zwischen Betroffenen und
Beteiligten beratend vermitteln, um Konflikte zu lö-
sen. Voraussetzung ist das Einverständnis des/der
Ratsuchenden. Die hierzu notwendige Unterstüt-
zung anderer Einrichtungen im UKE ist bei Bedarf
der Anlaufstelle zu gewähren. Die Möglichkeit, ex-
terne Berater in diese Anlaufstelle zur Konfliktklärung
einzubeziehen, wird offengehalten. Die Berufung
externer Berater erfolgt im Einvernehmen zwischen

den Vertragspartnern. Dabei ist der Sachverstand
im UKE bevorzugt zu nutzen.

§ 3. Informationspflicht

Alle Beschäftigten im UKE werden über die Dienst-
vereinbarung informiert.

§ 4. Qualifizierung

Es werden Qualifizierungsmaßnahmen zum The-
ma Mobbing angeboten. Seminare zu den Themen
Mobbing, Konfliktmanagement und -Kultur werden
als Fortbildungsveranstaltung für alle Personen mit
Führungsfunktionen* angeboten.

Dies gilt auch für die Personalräte. Die Fähigkeit,
Konflikte konstruktiv zu lösen, wird als Bestandteil
in Stellenbeschreibungen und Beurteilungen von
Führungskräften aufgenommen.

§ 5. Interventionspflicht

Alle Führungskräfte* und Mitarbeiter des Betrie-
bes sind verpflichtet, bei Mobbing- und
Ausgrenzungssituationen unverzüglich die Anlauf-
stelle um Mithilfe zu ersuchen. Sie sind verpflichtet,
die Anlaufstelle aktiv zu unterstützen.

§ 6. Sanktionen

Wer wiederholt Beschäftigte im UKE im Sinne der
Präambel belästigt und damit dem UKE und seinen
Mitarbeitern Schaden zufügt, muß mit arbeitsrecht-
lichen bzw. disziplinarischen sowie organisatori-
schen Konsequenzen rechnen. Ob und gegebenen-
falls welche Sanktionen möglicherweise sinnvoll
oder notwendig werden, soll nach entsprechender
Erfahrung zu einem späteren Zeitpunkt entschieden
werden.

§ 7. Schweigepflicht

Die Anlaufstelle arbeitet unter der Wahrung abso-
luter Vertraulichkeit mit dem Gesprächspartner zu-
sammen. Sie hat über die ihr im Zusammenhang
mit ihren Tätigkeiten bekanntgewordenen Angele-
genheiten und Tatsachen Stillschweigen zu bewah-
ren. Dieses gilt auch für die Zeit nach dem Ausschei-
den aus dem Amt. Mit Einverständnis der Betroffe-
nen kann die Anlaufstelle von ihrer Schweigepflicht
gegenüber Einrichtungen im UKE, deren Unterstüt-
zung zur Konfliktlösung für erforderlich gehalten
wird, ganz oder teilweise befreit werden.

§ 8. Zusammenarbeit

Die Anlaufstelle, die Dienststelle und die Perso-
nalräte, die Schwerbehindertenvertretungen und die
Frauenbeauftragten am UKE arbeiten im Rahmen
der Rechtsvorschriften vertrauensvoll zum Wohle der
Beschäftigten im UKE zusammen.
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Reorganisation des Betrieblichen Vorschlagswesens
Christian Horn, Finanzbehörde

Seit dem 1.10.1997 wird in neun
Ämtern und Behörden (alle Bezirks-
ämter, das Amt für Strom- und Hafen-
bau und die Behörde für Arbeit, Ge-
sundheit und Soziales) ein Betriebli-
ches Vorschlagwesen mit veränder-
ten Regeln erprobt. Vorgesetzte ab
einer definierten Ebene können bis
zu einer Prämiengrenze von 300 DM
selbständig über die Prämierung ei-
nes Vorschlags entscheiden (soge-
nanntes „Vorgesetztenmodell“). Mit
dieser Reorganisation soll vor allem
die Quantität und Qualität der Vor-
schläge gesteigert werden. Darüber
hinaus wird das traditionelle und mitt-
lerweile etwas angestaubte Instru-
ment Betriebliches Vorschlagwesen
aber auch in die neueren Ansätze zur
Verwaltungsmodernisierung einge-
bunden.

Inzwischen liegen erste Erfahrun-
gen mit dem neuen Vorschlagwesen
vor:

Das Ziel, die Zahl der Betrieblichen
Vorschläge zu steigern, konnte über-
zeugend erreicht werden. Wie die
Grafik auf Seite 26 zeigt, haben die Erprobungs-
bereiche die Anzahl ihrer Vorschläge um 500 % (von
105 Vorschläge in 1997 auf 574 Vorschläge in 1998)
steigern können. Damit wurden im Jahr 1998 von
den Bezirksämtern, der BAGS und dem Amt für
Strom- und Hafenbau mit ihren rund 18.000 Mitar-
beitern (von rd. 88.000 Mitarbeitern der FHH insge-
samt) gut die Hälfte aller Vorschläge der gesamten
hamburgischen Verwaltung erdacht.

Auch der Anteil der prämierten
Vorschläge konnte gemessen an
der Zahl der eingereichten Vorschlä-
ge von 5 % auf 29 % gesteigert wer-
den. Ursache für diese Qualitätsstei-
gerung dürfte im wesentlichen sein,
dass durch die größere Nähe zwi-
schen Einreicher und Gutachter
(Vorgesetzte/Vorgesetzter) ein früh-
zeitiger, persönlicher Dialog über die
Vorschläge ermöglicht wird, der zum
einen der Gefahr von Miss-
verständnissen bei der Begutach-
tung vorbeugt, zum anderen die
Güte der Vorschläge erhöht.

Das Ziel, das Vorschlagwesen zu
einem modernen mitarbeiter-
orientierten Führungsinstrument
auszubauen, ist bisher nur in eini-
gen wenigen Bereichen gelungen.
Nur ein Teil der Führungskräfte nutzt
das Vorschlagwesen aktiv, indem sie
z.B. Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter explizit dazu auffordern, Vor-
schläge einzureichen. Selbst in Be-
hörden, in denen das Vorgesetzten-
modell insgesamt erfolgreich einge-

setzt wird, gibt es einzelne Bereiche ohne nennens-
werte Beteiligung.

Befürchtungen, die vor Einführung des Vor-
gesetztenmodells geäußert wurden, haben sich
nicht bestätigt. So wurde beispielsweise vermutet,
dass Vorgesetzte ihre neuen Kompetenzen dazu
nutzen könnten, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
ganz allgemein Anerkennungen für gute Leistungen
zu gewähren („Leistungsprämien“). Bis heute ist kein

§ 9. Schlußbestimmung

Die Vereinbarung tritt mit Wirkung vom 24. Juli
1997 in Kraft.

Die Vereinbarung kann von jeder Vertragspartei
mit einer Kündigungsfrist von 3 Monaten zum Jah-
resende, auch in Teilen, gekündigt werden. Die ge-
kündigte Vereinbarung wirkt so lange nach, bis sie
durch eine neue Vereinbarung abgelöst wird. Sind
einzelne Bestimmungen der Vereinbarung unwirk-
sam, so berührt dies nicht die Wirksamkeit der übri-

gen Bestimmungen der Dienstvereinbarung. Im Fall
der Unwirksamkeit einer oder mehrerer Bestimmun-
gen werden die Parteien eine der unwirksamen Re-
gelung möglichst nahekommende, rechtswirksame
Ersatzregel treffen.

* Führungskräfte im Sinne dieser Dienstvereinbarung sind
alle Beschäftigten, die Personalverantwortung tragen.
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Entwicklung der Vorschlageinreichungen
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Fall bekannt gewor-
den, der auf eine sol-
che Zahlung schlie-
ßen lässt. Auch wur-
de befürchtet, dass
die Vorgesetzten
sehr großzügig mit
der Zahlung von Prä-
mien umgehen wür-
den. Auch diese Be-
fürchtung hat sich
nicht bestätigt.

Alle Beteiligten
kommen zu überwie-
gend positiven Er-
gebnissen, so dass
zur Zeit an einer flä-
chendeckenden Ein-
führung des Vor-
gesetztenmodells im
1. Halbjahr 2000 gearbeitet wird.

Der vollständige Abschlussbericht steht im FHHinfoNET in der „BVW-Infobox“ unter „Öffentliche Ordner/Alle
öffentlichen Ordner/_FHH“ zur Verfügung oder kann bei Christian Horn in der Finanzbehörde, -611/8- abgefor-
dert werden (Tel: 4 28 23 24 28, E-Mail: Christian.Horn@fb.hamburg.de).

Das Schwerpunktthema der kommenden Ausgabe von blickpunkt personal:

blickpunkt personal 1/2000  wird sich dem Schwerpunktthema Mobilität befassen.

Das Redaktionsteam möchte an dieser Stelle um Beiträge aus den Behörden und Ämtern werben, die sich
inhaltlich mit diesem Thema auseinandersetzen oder bereits auseinandergesetzt haben.

Der Redaktionsschluss für blickpunkt personal 1/2000  ist für den 18. Februar 2000 vorgesehen.

Wir freuen uns auf Ihre Beiträge!

Das Redaktionsteam
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Neue Ausbildungsordnung für Verwaltungsfachangestellte
Detlef Kumschlies

Aktuelles aus dem Öffentlichen Dienst

Am 19. Mai 1999 hat der Bund die Neufassung
der „Verordnung über die Berufsausbildung zum/
zur Verwaltungsfachangestellten“ erlassen; am 1.
August  1999 ist sie in Kraft getreten (Bundesge-
setzblatt I Seite 1029).

Die alte Verordnung stammt aus dem Jahre 1979
und war in vielerlei Hinsicht nicht  mehr auf der Höhe
der Zeit. Der schnelle Fortschritt der Verwaltungs-
modernisierung und die damit einhergehenden Än-
derungen auch in Bezug auf die Anforderungen, die
an den Nachwuchs zu stellen sind, haben eine
grundlegende Überarbeitung notwendig gemacht.
Hamburg hat, da es naturgemäß immer sehr lange
dauert, bis sich alle Beteiligten in Bund und Län-
dern auf einen Kompromiss in der Neufassung eini-
gen, die wesentlichen Änderungen schon vor drei
Jahren vorweggenommen (siehe unser Bericht in
blickpunkt personal 1/97) - ohne zwingende rechtli-
che Vorgaben zu verletzen -und die Ausbildung
grundlegend reformiert. Insofern vollzieht die neue
Verordnung jetzt in wesentlichen Teilen also nur
nach, was die Verwaltungsschule schon praktiziert,
nämlich

– stärkere Betonung betriebswirtschaftlicher
Inhalte durch z.B. Einführung von „Kosten-
und Leistungsrechnung“ und „Verwaltungs-
betriebslehre“

– mehr Gewicht auf Methodenkenntnisse statt
Einzelwissen

– handlungsorientierte Lernziele statt Auswen-
diglernen und

– Betonung der Schlüsselqualifikationen wie
z.B. Teamfähigkeit.

Die Ausbildung ist auf 3 Jahre angelegt1 und glie-
dert sich in einen zweijährigen Abschnitt I „Gemein-
same Fertigkeiten und Kenntnisse“ für alle Fachrich-
tungen, in dem der Ausbildungsrahmenplan z.B.

– Informations- und Kommunikationssysteme,
– Kommunikation und Kooperation,
– Verwaltungsbetriebswirtschaft,
– Haushaltswesen,
– Rechnungswesen und
– Personalwesen
festlegt.

Daneben gibt es für die jeweiligen Fachrichtun-
gen im dritten Ausbildungsjahr (Hamburg wendet
die Fachrichtung „Landesverwaltung“ an) einen
speziellen Ausbildungsrahmenplan, der u.a.

– Aufbau der hamburgischen Verwaltung
– fallbezogene Rechtsanwendung
– Personalwirtschaft
vorsieht. Dies muss der Landesverordnungsgeber

noch gestalten; die Behörde für Schule, Jugend und
Berufsbildung bereitet zur Zeit eine entsprechende
Senatsdrucksache mit einem Verordnungsentwurf
vor.

Des Weiteren enthält die Verordnung folgende
Neuerungen:

Dienstzeitbegleitende Unterweisung

§ 4 Abs. 5 der neuen Verordnung sieht jetzt - nach
langen und sehr kontroversen Auseinandersetzun-
gen im Vorfeld - eine dienstzeitbegleitende Unter-
weisung von in der Regel 420 Stunden vor (in der
alten Verordnung hieß es: mindestens 420 Stunden),
was Abweichungen nach oben oder unten zulässt.
Diese Stunden werden in Hamburg schon immer
von der Verwaltungsschule erteilt und sind daher
auch optimal mit dem Berufsschulunterricht ver-
zahnt (siehe unten).

Zwischenprüfung

Diese sieht jetzt die drei Gebiete
– Ausbildungsbetrieb, Arbeitsorganisation und

bürowirtschaftliche Abläufe,
– Haushaltswesen und Beschaffung sowie
– Wirtschafts- und Sozialkunde
vor, schränkt also die Möglichkeiten viel stärker

ein als die bisherige Fassung, die nur verlangte, dass
die Fertigkeiten und Kenntnisse, die bis dahin ver-
mittelt wurden (in Betrieb und Schule), abgeprüft
wurden.

Abschlussprüfung

Der schriftliche Teil umfasst nunmehr
– Verwaltungsbetriebswirtschaft (in 135 Minu-

ten),
– Personalwesen (wie bisher in 120 Minuten),
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– Verwaltungsrecht und Verwaltungsverfahren
(auch 120 Minuten) und

– Wirtschafts- und Sozial-
kunde (in 90 Minuten!).

Die eigentliche Besonderheit
liegt jetzt darin, dass die bis-
herige mündliche Prüfung
durch ein 5. Prüfungsfach er-
setzt wird, das „Fallbezogene
Rechtsanwendung“ genannt
wird und eher den Charakter
einer praktischen Prüfung hat.
(Bearbeitung einer Aufgabe
und ein sich daran anschlie-
ßendes Gespräch). Dies alles
erfordert neue Richtlinien, die
alsbald zu erarbeiten sind; die
ersten Auszubildenden zu
Verwaltungsfachangestellten,
die nach diesen neuen Regeln
zu prüfen sein werden, haben
am 1. Oktober 1999 ihre Aus-
bildung begonnen.

Auch der Berufsschul-
unterricht musste natürlich den
neuen Anforderungen entspre-
chend angepasst werden. Die
Kultusministerkonferenz hat
einen neuen Rahmenlehrplan
erlassen, der die bisherigen
Unterrichtsfächer in „Lern-
felder“ überführt und 880 Stun-
den Unterricht im berufs-
kundlichen Teil, verteilt auf drei
Jahre, umfasst. Das bedeutet,
alle Lehrpläne müssen im Jahr
2000 überarbeitet und die Lernziele neu gefasst wer-
den. Hinzu kommen wie bisher noch die allgemein-
bildenden Fächer wie Deutsch, Politik und - ab 1.
August 2000 verpflichtend für alle Berufsschulen -
Englisch. Dies ist für die Verwaltungsschule eine zu-
sätzliche Aufgabe und große Herausforde-
rung, denn hier gilt es, nebenamtliche Auf-
träge zu vermeiden! Stattdessen werden
sich zwei hauptamtliche Lehrkräfte mit in-
tensiver Schulung in dieses Fach einarbei-
ten.

Hoffen wir abschließend, dass die neue
Berufsausbildung sich als richtig angelegt
erweist und nicht schon bald wieder über-
holt sein wird. Die Praxis wird es zeigen.

Im Einzelnen ergeben sich jetzt folgen-
de Stundentafeln und Abläufe, die aber -
wie beschrieben - noch modifiziert werden
müssen.

Lernfelder des Bereichs Berufskundlicher Unter-
richt:

 Nach dem o.g. § 4 (5) der Verordnung kommen
zu diesen Stunden die 420 Stunden dienst-
begleitende Unterweisung hinzu:

Z e i t r i c h t w e r t e
Nr. Lernfelder

gesamt 1. Jahr 2. Jahr 3. Jahr
Platziert
in Fach

1. Die eigene Berufsausbildung mitge-
stalten

20 20 Dienstrecht
(RöD)

2. Die Verwaltung in das staatliche Ge-
samtgefüge einordnen

80 80 Staatsrecht
(StR)

3. Güterbeschaffung rechnerisch gestützt
vorbereiten

80 80 Wirtschafts-
lehre (WL)
Arbeitstechnik
(AT)

4. Verträge zur Güterbeschaffung schlie-
ßen und erfüllen

60 60 Rechtslehre (RL)
AT

5. Personalvorgänge zielorientiert mitge-
stalten

80 80
RöD

6. Rechtsgrundlagen zur Ermittlung von
Einkommen im öffentlichen Dienst
anwenden und Arbeitsentgelte be-
rechnen

40 40 RöD

7. Bestände und Wertströme im System
der doppelten Buchführung erfassen
und dokumentieren

40 40
Rechnungs-
Wesen
(RW)

8. Verwaltungsleistungen wirtschaftlich
erstellen und kundenorientiert anbie-
ten

60 60 WL
RW

9. Verwaltungsverfahren bürgerfreundlich
durchführen

80 80 Verwaltungs-
recht (VR)
Soz.Psych.

10. Rechtseingriffe verwaltungsmäßig vor-
bereiten, durchführen und überprüfen

100 60 40
VR

11. Aufgaben der gewährenden Verwal-
tung bearbeiten

60 60 Soziale
Sicherung

12. Öffentliche Leistungen in alternativen
rechtlichen Formen erbringen

20 20
WL

13. Öffentliche Leistungen finanzwirt-
schaftlich kontrollieren und steuern

100 100 WL
Finanz- u.
Haushaltswesen
(FHW)

14. Staatliches Handeln in nationale und
internationale wirtschaftliche Zusam-
menhänge einordnen

60 60 WL

Summe 880 2 320 280 280

Aufbau der hamburgischen Verwaltung   52

IuK / Textverarbeitung   78

Beamtenrecht   40

Besonderes Verwaltungsrecht   60

„Verwaltungsbetriebslehre“ (Organisation)   60

Recht (ergänzend zu 4.1)   80

Finanz- und Haushaltswesen   50

                                                                               Gesamt 420
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1 Für Realschülerinnen und Realschüler wird in Hamburg gem. § 29 BBiG die Ausbildung um ein halbes
Jahr gekürzt.

2 Da die Ausbildung, wie gesagt, gekürzt wird, verringert sich diese Zahl auf 740 Stunden.
3 Hier hat die Verwaltungsschule bisher Elemente der Fächer Arbeitstechnik (AT) und Sozialpsychologie

angeboten. Über weitere Angebote ist noch zu entscheiden.
4 Der tatsächliche Verlauf muss dann individuell für jeden Jahrgang geplant werden.

Nach der „Bildungsstundentafel“
(STVO-BS) für die Berufsschule kom-
men als Lernbereich II noch insg. 440
Stunden mit den Fächern Sprache und
Kommunikation (Deutsch), Wirtschaft
und Gesellschaft (Politik) sowie Wahl-
pflicht3 und Fach-Englisch hinzu. Letz-
teres muss noch präzisiert werden
(s.o.).

Abgerundet wird dieses Angebot an
der Verwaltungsschule durch 90 Stun-
den für Projektarbeit, um die Schlüssel-
qualifikationen zu fördern, so dass wir
auf insgesamt nahezu 1.700 Stunden
Gesamtangebot kommen müssten, was
z.Z. wegen des fehlenden Fach-Englisch
noch nicht erreicht wird.

Die Ausbildung würde dann ab Jahrgang 1. Ok-
tober 2000 im Grundmuster wie folgt ablaufen:4

½ Einführende Ausbildung in den Behörden und Ämtern bis Jahresende mit
einem dreitägigen Einführungsseminar im Haus Rissen (etwa Ende Okto-
ber) und 1 Schultag in der Woche;

½ 1. Blockunterricht (ca. 10 Wochen Januar bis März) mit 30 – 32 Stunden
wöchentlich;

½ Fachausbildung I (ca. 22 Wochen, April bis August) mit 1 Schultag;

½ 2. Blockunterricht (ca. 10 Wochen August bis Oktober) mit 1 Projektwo-
che;

½ Fachausbildung II (ca. 22 Wochen, Oktober bis März) mit 2 Schultagen;

½ 3. Blockunterricht (ca. 12 Wochen April bis Juli) mit 2 Projektwochen;

½ Schlussausbildung I (ca. 16 Wochen von Juli bis Oktober) ohne Schultag;

½ 4. Blockunterricht (ca. 10 Wochen von Oktober bis Weihnachten) mit Ab-
schlussprüfung schriftlich;

½ Schlussausbildung II (ca. 14 Wochen von Weihnachten bis Ende März) mit
„praktischer“ Prüfung.

Änderung des Beamtengesetzes geplant
Torsten Bannasch

Der Senat hat den Entwurf eines “Fünften Geset-
zes zur Änderung dienstrechtlicher Vorschriften” zur
Kenntnis genommen und den Spitzenorganisatio-
nen der Gewerkschaften und Berufsverbände im
Abstimmungsverfahren zugeleitet. Mit dem Gesetz-
entwurf sollen erneut das Hamburgische Beamten-
gesetz und das Hamburgische Richtergesetz geän-
dert werden. Der Gesetzentwurf enthält folgende
Schwerpunkte:

Einführung der Teildienstfähigkeit

Nicht mehr ganz, aber mindestens zur Hälfte
dienstfähige Beamtinnen und Beamte werden -statt
Versetzung in den Ruhestand nach geltendem
Recht- im Umfang ihrer Dienstfähigkeit weiter ver-
wendet. Die Besoldung wird entsprechend gekürzt,

mindestens ist jedoch das erdiente Ruhegehalt zu
zahlen. Die Teildienstfähigkeit wird nur für Beamtin-
nen und Beamte eingeführt, die bereits das 50. Le-
bensjahr vollendet haben.

Begrenzung von Nebentätigkeiten

Die Regelungen des Zweiten Nebentätigkeits-
begrenzungsgesetzes des Bundes werden in das
Hamburgische Beamtengesetz übernommen. Es
handelt sich insbesondere um ein Verbot von Ne-
bentätigkeiten, die sich als Zweitberuf darstellen, die
Befristung der Nebentätigkeitsgenehmigungen auf
max. 5 Jahre sowie erweiterte Offenlegungspflichten
hinsichtlich der mit Nebentätigkeiten erzielten Ein-
künfte. Außerdem werden alle zurzeit genehmigten
Nebentätigkeiten durch Gesetz beendet. Dadurch



30 blickpunkt personal 4/99

wird ein Zwang zur Neubeantragung erzeugt, da-
mit künftig alle Nebentätigkeiten mit Hilfe des DV-
Verfahrens PAISY erfasst werden können.

Neben diese Regelungsschwerpunkten sind fol-
gende weitere Änderungen enthalten:

Versorgungsregelung für Bezirksamtsleiter

Zur Reduzierung von Versorgungskosten wird
eine Regelung eingeführt, nach der abberufene
Bezirksamtsleiterinnen oder Bezirksamtsleiter den
sog. politischen Beamtinnen bzw. Beamten gleich-
gestellt werden. Das bedeutet, dass sie im Falle ih-
rer “Abwahl” nicht –wie nach geltendem Recht- bis
zum Ende der Amtszeit bei vollen Bezügen in ihrem
Beamtenverhältnis auf Zeit verbleiben, sondern statt
dessen in den einstweiligen Ruhestand versetzt
werden. Eine entsprechende Regelung hat bereits
bis November 1997 bestanden.

Anerkennung von beruflichen Befähigungsnach-
weisen

Es geht hier um die Anpassung an fortentwickeltes
EU-Recht.

Zuständigkeit des Personalärztlichen Dienstes

Nach geltendem Recht dürfen nur Amtsärztinnen
bzw. -ärzte bei Zweifeln über die Dienstfähigkeit von
Beamtinnen und Beamten eine stationäre Beobach-
tung anordnen. Künftig erhalten auch die Ärztinnen
und Ärzte des Personalärztlichen Dienstes diese
Befugnis.

Annahme von Belohnungen und Geschenken

Das grundsätzliche Verbot der Annahme von Be-
lohnungen und Geschenken wird durch eine neue
Formulierung der gesetzliche Regelung noch stär-
ker als bisher betont.

Erweiterung für sog. Altersurlaub

Es wird eine bis zum Jahr 2004 befristete Rege-
lung mit dem Inhalt eingeführt, dass Urlaub bis zum
Beginn des Ruhestands bereits ab 50. Lebensjahr -
bisher 55. Lebensjahr - bewilligt werden kann.

Wenn die Beteiligungsverfahren mit den Spitzen-
organisationen der Gewerkschaften und Berufsver-
bände sowie dem Landespersonalausschuss abge-
schlossen sind, wird der Senat den Gesetzentwurf
der Bürgerschaft zuleiten.

In der Sitzung am 25. November 1999 hat die Bür-
gerschaft eine Änderung des Hamburgischen
Personalvertretungsgesetzes beschlossen. Die Än-
derung betrifft nur einen einzelnen Bereich der ham-
burgischen Verwaltung, nämlich die Polizei.

Bisher waren bei der Polizei vier Personalräte zu
wählen, und zwar jeweils einer für die Bereiche
Schutzpolizei, Kriminalpolizei, Wasserschutzpolizei
sowie Verwaltungsangehörige bei der Polizei. Von
der nächsten Wahlperiode an, also ab Mai 2000,
wird es für diese Bereiche nur noch einen Personal-
rat geben, der dann alle Beschäftigten bei der Poli-
zei betreut. Es wird sich um den Personalrat mit der
größten Zahl von zu betreuenden Beschäftigten (ca.
9500) in der hamburgischen Verwaltung handeln.

Das Gesetz war aus der Mitte der Bürgerschaft
eingebracht worden. Im Gesetzgebungsverfahren
haben im Rahmen einer sog. Sachverständigen-
anhörung sowohl die betroffenen Personalräte als
auch die Gewerkschaften Gelegenheit zur Stellung-
nahme erhalten. In den Diskusionsbeiträgen ging

Personalvertretungsgesetz geändert
Torsten Bannasch

es überwiegend um die Frage, ob bei künftig nur
einem Personalrat die verschiedenen Bereiche noch
angemessen repräsentiert werden können; dies wird
nach dem Gesetz durch eine Regelung sicherge-
stellt, nach der im Personalrat alle Bereiche vertre-
ten sein sollen. Daneben ist diskutiert worden, ob
die Betreungsquote, also das Verhältnis von
Personalratsmitgliedern zu Beschäftigten, nicht zu
ungünstig ist, um eine angemessene Betreuung si-
cher zu stellen. Obwohl sich diese Quote gegen-
über dem derzeitigen Zustand tatsächlich ungün-
stiger darstellt, haben nach Auffassung der Bürger-
schaft die Vorteile der Neuregelung insgesamt über-
wogen.
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Bei Erscheinen dieser Ausgabe wird der Senat
voraussichtlich ein Verordnungspaket beschlossen
haben, das die Erholungsurlaubsverordnung, die
Mutterschutzverordnung und die Erziehungs-
urlaubsverordnung für hamburgische Beamtinnen
und Beamte erneuert. Inhaltlich sind damit im we-
sentlichen folgende Neuheiten verbunden:

1. Verordnung über den Erholungsurlaub der
hamburgischen Beamtinnen und Beamten
(Hamburgische Erholungsurlaubsverordnung
- HmbEUrlVO)

Mit der Neufassung der Hamburgischen
Erholungsurlaubsverordnung wird der Winterzusatz-
urlaub nunmehr auch für den Schichtdienst gestri-
chen (bisher § 7 Absatz 8). Der Erholungsurlaub wird
künftig bis zum 30. September des Folgejahres ge-
nommen werden können – bisher musste er grund-
sätzlich bis zum 30. April angetreten werden -, dann
verfällt er jedoch endgültig. Neu eingeführt wird
außerdem die Möglichkeit einer mehrjährigen
Urlaubsansparung zur Kinderbetreuung. Die übri-
gen Änderungen beinhalten Anpassungen an
Urlaubsregelungen im Tarifbereich.

2. Verordnung über den Mutterschutz für ham-
burgische Beamtinnen (Hamburgische
Mutterschutzverordnung - HmbMuSchVO)

Durch die Neufassung der Verordnung über den
Mutterschutz für hamburgische Beamtinnen wird
den Müttern von Frühgeburten, die den vorausbe-
rechneten Zeitraum des Beschäftigungsverbots vor
der Entbindung nicht ausschöpfen können, der für
diese Fälle vorgesehene Zeitraum eines
Beschäftigungsverbots von insgesamt 18 Wochen
garantiert, indem diese Zeit an die Schutzfrist nach
der Geburt angehängt wird. Damit wird endlich die
längst fällige Anpassung an die geltenden Regelun-
gen für Arbeitnehmerinnen erreicht.

Erholungsurlaub, Mutterschutz und Erziehungsurlaub - drei neue Verord-
nungen für Hamburgs Beamtinnen und Beamte

Ralph von der Reith

3. Verordnung über den Erziehungsurlaub für
hamburgische Beamtinnen und Beamte (Ham-
burgische Erziehungsurlaubsverordnung -
HmbErzUrlVO)

Die Neufassung der Verordnung über den Er-
ziehungsurlaub für hamburgische Beamtinnen und
Beamte ermöglicht die durch das “Vierte Gesetz zur
Änderung dienstrechtlicher Vorschriften” eingeführte
unterhälftige Teilzeitbeschäftigung aus familien-
politischen Gründen nun auch während des Er-
ziehungsurlaubs.

Mit einer veränderten Form des § 5 Absatz 2 wird
die Hamburgische Erziehungsurlaubsverordnung
außerdem an die mit dem Versorgungsreformgesetz
1998 geänderte Erziehungsurlaubsverordnung des
Bundes angepasst. Damit wird die Erstattung von
Beiträgen zur privaten Krankenversicherung durch
den Dienstherrn während des Erziehungsurlaubs
einkommensabhängig gestaltet. Diese erhöhte Er-
stattung - bisher werden bei Erfüllung der Voraus-
setzungen bis zu 60 DM monatlich erstattet – stellt
einen angemessenen Ausgleich der Belastungen
beihilfeberechtigter Beamtinnen und Beamter, die
nicht über den Ehepartner mitversichert sind, durch
sehr hohe Krankenversicherungsbeiträge während
des Erziehungsurlaubs dar. Pflichtversicherte Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer sind während des
Erziehungsurlaubs in der gesetzlichen Krankenver-
sicherung beitragsfrei weiterversichert.

Mit einer Senatsbefassung noch im Dezember
1999 soll sichergestellt werden, dass die neuen
Verordnungen noch in diesem Jahr im Hamburgi-
schen Gesetz- und Verordnungsblatt veröffentlicht
werden und – im wesentlichen - tags darauf in Kraft
treten. Die dazugehörigen Erläuterungen werden
dann umgehend per Rundschreiben und in den
MittVw bekanntgegeben.
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Ende September 1999 endete für 22 Auszubilden-
de zu Verwaltungsfachangestellten, 18 Regierungs-
sekretär-Anwärterinnen und Anwärter und 38
Regierungsinspektor-Anwärterinnen und Anwärter
die Ausbildung für den mittleren bzw. den gehobe-
nen allgemeinen Verwaltungsdienst. Alle für eine Be-
schäftigung geeigneten Nachwuchskräften konnten
– erstmals seit 1. April 1996 wieder statusgerecht –
in eine Beschäftigung in der hamburgischen öffent-
lichen Verwaltung übernommen werden.

Die Nachwuchskräfte des mittleren Dienstes sind
in unbefristete Vollzeitarbeitsverhältnisse bzw. in
(Vollzeit-) Beamtenverhältnisse auf Probe übernom-
men worden. Die Ausbildungsabsolventinnen und
-absolventen des gehobenen Dienstes haben ne-
ben ihrer Ernennungsurkunde zur Berufung in das
Beamtenverhältnis auf Probe zugleich die Verfügung

Ausbildungsende - Ausbildungsanfang
Rolf Bendixen

Kurznachrichten

ihrer  Beschäftigungsbehörde mit der Festsetzung
einer 3/4-Teilzeit entsprechend § 76b des Hambur-
gischen Beamtengesetzes erhalten. Das Personal-
amt hatte für diesen Übernahmetermin festgestellt,
dass aufgrund der Arbeitsmarktlage ein erhebliches
öffentliches Bedürfnis für die Anwendung der Ein-
stellungsteilzeit besteht.

Bei einer Feierstunde am 1. Oktober 1999 im Bör-
sensaal der Handelskammer gratulierte Herr Staats-
rat Wolfgang Prill den Ausbildungsabsolventinnen
und –absolventen zur erfolgreichen Ausbildung; den
Lehrgangsbesten überreichte er ein Buchgeschenk.

Er begrüßte zugleich 69 junge Damen und Her-
ren, die an diesem Tage ihre Ausbildung für den mitt-
leren bzw. den gehobenen allgemeinen Verwal-
tungsdienst begonnen haben.

Einmalzahlung 1999 auch für Versorgungsberechtigte nach dem Ersten
Ruhegeldgesetz - 1. RGG

Gisela Scheffler

Nach dem Gesetz über die Gewährung einer Ein-
malzahlung an Versorgungsberechtigte nach dem
Ersten Ruhegeldgesetz vom 19. Oktober 1999
(Hamburgisches Gesetz- und Verordnungsblatt
Seite 248) erhalten die am 1. Juni 1999 vorhande-
nen Versorgungsberechtigten nach dem 1. RGG mit
ihren Bezügen für den Monat Dezember 1999 eine
Einmalzahlung, die je nach Fallgestaltung

– für Ruhegeldberechtigte maximal 127,50 DM,
– für Witwen- und Witwer maximal 76,50 DM
sowie
– für Halb- bzw. Vollwaisen bzw. Unfallwaisen

maximal 15,30 bzw. 25,50 bzw. 38,25 DM

beträgt. Damit wird die in der Vergütungs- und
Lohnrunde 1999 vereinbarte Einmalzahlung für die

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des öffentli-
chen Dienstes entsprechend der für die Versor-
gungsberechtigten u.a. der Versorgungsanstalt des
Bundes und der Länder (VBL) geltenden Regelung
auf die Versorgungsberechtigten nach dem 1. RGG
sinngemäß übertragen. Auch die Ausschluss-
tatbestände entsprechen denen der VBL-Satzung.
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